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RECHTSKUNDE

EINFÜHRUNG IN DAS 

»RECHT«

DES NS-HERRSCHAFTSSYSTEMS

 Sonderdruckauszug aus: 

Rechtskunde 

Einführung in das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Ein Leitfaden nach Zeitungsmeldungen (Textsammlung)

von

Hans-Uwe Scharnweber

Ein garstig Buch! Pfui! Ein politisch Buch!

(In Rechtsanalogie zu "Faust")

Allen, denen der Rechtsstaat und die Gerechtigkeit noch und immer wieder ein Problem sind, sowie denjenigen, die unter ungerechten Gesetzen oder Urteilen leiden.

Und Dorothea, die viele Stunden auf meine Gesellschaft verzichten musste, um mir die Zeit zu lassen, an meinen Büchern zu arbeiten - die sie nicht mehr lesen kann.

Inhaltsverzeichnis

3Vorwort


7Abkürzungsverzeichnis


8II. TEIL


8DIE FUNKTION DES RECHTS IM NS-HERRSCHAFTSSYSTEM


81 "Recht"sprechung des Volksgerichtshofes


102 Rechtsprechung als Terrorinstrument


112.1 Der Volksgerichtshof als Terrorinstrument zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Willkürherrschaft


122.2 Durchsetzung des Naziterrors u.a. durch Justizterror


132.3 Die Richter machten das Volk wehrlos


132.4 Charakterlose Juristen als Blutrichter


162.5 Extensive Gesetzesauslegung und Rechtsanalogien zu Lasten eines Angeklagten in der Hand fanatisierter Strafrichter


182.6 Die "Polenstrafrechtsverordnung" als weiteres Beispiel gesetzlichen Unrechts und ein illustrierendes Beispiel für ihre darüberhinausgehend exzessiv gnadenlose Anwendung


202.7 Sondergerichte als "Standgerichte der inneren Front"


212.8 Die Deutschen: "Volk der Dichter und Denker wie auch der Richter und Henker


213 Grundrechte standen in der Weimarer Republik zur Disposition der Staatsmacht


223.1 Art. 48 11 WV als trojanisches Pferd der braunen Diktatur


233.2 "Verfassungsfestes Minimum" des Art. 79 GG als Antwort des Verfassungsgesetzgebers auf diese historische Erfahrung


234 "Furchtbare Juristen" als Steigbügelhalter der braunen Diktatur


265 Wiederholte Straffreistellung für jeden, der bei politischen Morden ein braunes Hemd getragen hatte


286 Das Ermächtigungsgesetz vom 24.03.33 als "Verfassungsurkunde des Dritten Reiches" und seine Auswirkungen


316.1 Das "Ermächtigungsgesetz" als Schlussstein in der gesetzlichen Pervertierung der Weimarer Verfassung


336.2 Die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes


336.3 Der "Führer" als oberster Gerichtsherr


346.4 "Recht" als Mittel zur Ausrottung weltanschaulicher Gegner


356.5 § 2 StGB von 1935 als archimedischer Punkt für die Bestrafung jedes Missliebigen durch Beseitigung der Garantiefunktion der Straftatbestände


356.6 Völlige Pervertierung des Rechts durch das Reichsgericht


366.7 Die Fallbeiljustiz der "Mörder in den Roben" blieb in der BRD durch gewollte Versäumnisse ungeahndet


396.8 Die Geschichte der Justiz im Dritten Reich beweist, dass Juristen zu allem fähig sein können


396.9 Weder die Einhaltung des vorgeschriebenen Rechtsweges noch die Autorität der wissenschaftlichen Rechtslehre gewährleisten einen automatischen Schutz vor der moralischen Entwurzelung einer der Form nach intakten Rechtsordnung und Rechtswissenschaft


42Index




Vorwort 

. 

Der Normalbürger steht dem Bereich des Rechts völlig überfordert gegenüber. Und der Bereich des Rechts überfordert nicht nur Herrn Otto Normalverbraucher oder seine Freundin Frau Lieschen Müller, sondern auch die Juristen – einschließlich der Richter, obwohl „das Gericht das Gesetz zu kennen hat“. Auch den Juristen geht es wie z.B. den Ingenieuren oder den Medizinern: Jeder versucht, über (s)einen Teilbereich möglichst weitgehend informiert zu bleiben, aber einen Überblick über den ganzen Bereich kann keiner mehr erreichen. Das ist bei rund 2059 bundesdeutschen Gesetzen und 3004 Verordnungen mit mehr als 86.500 in Paragraphen oder Artikel gefassten Einzelbestimmungen, die unser Zusammenleben regeln, auch gar nicht mehr möglich! Und selbst im "eigenen" Bereich sind Fehlbeurteilungen nicht nur möglich, sondern auch gang und gäbe - auch von Gerichten! Der Rechtsstreit um die Einführung der Rechtschreibreform lieferte ein bundesweit beachtetes Beispiel. 

Bei dieser zu bewältigenden Stoffülle ist sich kaum noch jemand der Geschichtlichkeit und der Geschichte des deutschen Rechts bewusst. Aber: Wer die Gegenwart verstehen und Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen, um falscher Legendenbildung vorzubeugen. 

Mit dem vorliegenden geschichtlichen Rückblick soll einerseits der falschen Legendenbildung durch die Propaganda Rechtsradikaler und andererseits der sich möglicherweise einstellenden Ehrfurcht vor dem den Einzelnen und seine Gelüste bezwingenden „Recht“ und dessen Durchsetzung bezweckenden (gerade geltenden!) Gesetzen vorgebeugt werden: Was in einer Gesellschaft unter „Recht“ und mehr noch unter einem von seiner (angeblichen) Intention her Rechtsfrieden stiftenden „Gesetz“ verstanden wird, ist oft interessengebunden. „Recht“ und „Gesetz“ sind beileibe nichts „Heiliges“! Zum Beweis nur zwei Aussprüche: „Recht ist, was der proletarischen Klasse nützt“ (Lenin) und „Das Recht und der Wille des Führers sind eins“ (Göring). Und selbst die als höchstes anzustrebendes gesellschaftliches Ziel vielbeschworene „Gerechtigkeit“ – Bärbel Bohley: „Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat“ - ist auch von unterschiedlichen Vorverständnissen abhängig und keine allerorts geltende verlässliche Elle! Wie schon früher vor der Einführung des Meters allein in Deutschland die Elle als Maßsystem unterschiedlichste Ausprägungsformen kannte, so ist auch heutzutage die Elle der Gerechtigkeit und erst recht die des Rechts in der Welt sehr unterschiedlich definiert. Aber daß im NS-Staat die Elle des Rechts ein Prokrustes Bett war, das steht außer Zweifel! 

Dieses Wissen an die Jugendlichen weiterzugeben, für die Adolf Hitler in ihrem oft weniger als rudimentären Geschichtswissen und -bewusstsein fast genau so weit "entfernt" ist wie Napoleon oder Karl der Große - wenn sie nicht gerade in der Abschlussklasse etwas über den Nationalsozialismus gehört haben, ist das besondere Anliegen dieses Sonderdruckauszuges aus dem Manuskript „Rechtskunde   Einführung in das Recht der Bundesrepublik Deutschland“. Den Schülern ist nicht klar, dass unsere Vergangenheit die Gestal​tung unserer Gegenwart und damit auch unsere Zukunft beeinflusst. In der Geschichte gibt es ja nie eine „Stunde Null“. Immer wirkt die Vergangenheit in irgend einem Sinne mindestens in die Gegenwart und oft sogar in die Zukunft fort: Gute Traditionen beeinflussen die Entwicklung positiv, von den Dämonen der Vergangenheit wird die zukünftige Entwicklung bedroht. Es besteht die von dem amerikanischen Philosophen Santayana so formulierte Gefahr: „Die sich des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben“. 

Man braucht nur an die in ihren von rechtsradikalen Jugendlichen, insbesondere den Skinheads, angezündeten Häusern verbrannten, an die bis in das Jahr 2001 hinein auf öffentlichen deutschen Straßen und Plätzen in den letzten 15 Jahren erschlagenen mindestens 93 Ausländer und Deutschen zu denken, um von der Wahrheit dieser die Erinnerung an die während der Reichsprogromnacht XE "Reichsprogromnacht"  verübten Verbrechen wachrufenden Einsicht umgetrieben zu werden! 

Die Gegenwart steht immer zwischen Vergangenheit und Zukunft; sie fußt auf Ersterer und zielt auf Letztere. „Die Vergangenheit ist niemals tot; sie ist nicht einmal vergangen“ (William Faulkner). Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Zukunft. „Geschichte ohne Wahrheit ist wie ein Gesicht ohne Augen“ (Polykrates). Man muss die Vergangenheit kennen, das in ihr angelegte Zukunftspotential richtig deuten, um die Gegenwart zeitangemessen richtig beurteilen und sich in ihr gesellschaftskonform verhalten zu können. So kann man den Sinn vieler Regelungen im Grundgesetz nur aus der leidvollen Geschichte der NS-Zeit verstehen, deren Wiederholung für die Zukunft durch institutionelle Sicherungen verhindert werden soll. Erich Kästner formulierte.

„... das, was früher war, fällt uns zur Last.

Wir sind die kleinen Erben großer Übeltäter.

Sie laden uns bei ihrer Schuld zu Gast.“

Außerdem: Schweigen bewältigt keine Vergangenheit und Vergessen erst recht nicht. Nur das Erinnern, die für manche vielleicht sogar erst durch das Verhalten von rechtsradikale Parolen grölenden Skinheads oder durch das Auftreten rechtsradikaler Organisationen und die in diesem Zusammenhang geführten Verbotsdiskussionen aufgenötigte ständige Auseinandersetzung mit dem Unrechtsregime der Nazis - und dem der SED - wahrt das Vermächtnis der Opfer und könnte (hoffentlich) einen Immunisierungseffekt bewirken. Der erscheint um so dringlicher, wenn man die Ergebnisse der Wahlen analysiert und so feststellt, wie hoch der seit Jahren ständig gestiegene Prozentsatz derjenigen Jugendlichen ist, die zu rechtsradikalen Parteien tendieren - auch wenn sie wissen oder nur ahnen, dass dort das Gedankengut der Nazis, wie z.B. das dem Demokratieprinzip diametral entgegengesetzte Führerprinzip, die Verachtung und Verfolgung aller Andersdenkenden und die Vernichtung alles Andersgearteten oder auch nur als anders geartet Geglaubten, aufgegriffen wird. 

Was aber bedeutete der Nationalsozialismus nicht nur für die Juden, Roma, Sinti, Polen u.a., 

„’Gebt sie mir! Väter und Mütter, gebt mir eure Kinder’

Als die Nazis die Deportation der Kinder verlangten, hielt der Chef des Judenrates, Chaim Rumkowski, im September 1942 eine erschütternde Rede an die Bewohner des Ghettos:

’Niemals habe ich mir vorgestellt, dass meine eigenen Hände das Opfer zum Altar bringen müssten. Nun, im Alter, muss ich meine Hände ausstrecken und betteln: Brüder und Schwestern, gebt sie mir! Väter und Mütter, gebt mir eure Kinder! (...)

Gestern gab man mir den Befehl, etliche 20 000 Juden aus dem Ghetto zu deportieren. Tun wir es nicht, so tun es andere. Es stellt sich die Frage: Hätten wir es übernehmen und ausführen sollen, oder hätten wir es anderen überlassen sollen, es durchzuführen? Da wir aber nicht von dem Gedanken beherrscht sind: ’Wie viel werden verloren gehen?’, sondern von dem Gedanken: ’Wie viele wird man retten können?’, sind wir, das heißt ich und meine engsten Mitarbeiter, zu dem Schluss gekommen, dass wir die Ausführung dieses Verhängnisses in unsere Hände nehmen müssen, wie schwer uns dies auch fallen sollte.

Ich muss diese schwere und blutige Operation durchführen, ich muss Glieder amputieren, um den Körper zu retten. (...) Ich bin heute nicht gekommen, um euch zu trösten, ich bin nicht gekommen, um euch zu beruhigen, sondern um euer ganzes Leid und Weh aufzudecken. Wie ein Räuber bin ich gekommen, um euch das Beste aus euren Herzen herauszureißen!

Mit all meinen Kräften habe ich versucht, das Verhängnis abzuwenden und - nachdem abwenden unmöglich war - es zu mildern. Heute habe ich die Registrierung aller neunjährigen Kinder angeordnet. Wenigstens die neun- bis zehnjährigen Kinder wollte ich retten. Doch hat man nicht nachgegeben. Eines ist mir gelungen: die zehnjährigen Kinder zu retten, möge euch das in eurem großen Leid zum Trost sein. (...)

Vor euch steht ein vernichteter Jude. Beneidet mich nicht! Es ist dies die schwerste Anordnung, die ich je ausführen musste. Ich strecke meine zerschlagenen, zitternden Hände zu euch und bettele: Legt eure Opfer in meine Hände, damit ich weitere Opfer verhindern kann, damit ich eine Gruppe von 100 000 Juden retten kann.’

Innerhalb weniger Tage nach dieser Rede wurden fast alle Kinder, Alten und Kranken - also die, die für die Nazis nicht nützlich waren - in die Vernichtungslager deportiert. Insgesamt mehr als 15 000 Menschen.

Original der deutschen Übersetzung im Staatsarchiv Lodz (Sig. APL, PSZ 1091), Abdruck mit Genehmigung der Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Universität Gießen“   (STERN 28.10.04)

sondern auch für die Deutschen: für die Deutschen, die das Gewaltregime bejubelten und für diejenigen, die es aus ihrer tieferen Einsicht in die Gewaltzusammenhänge bekämpften? „Das Schlimmste, was Hitler uns angetan hat - und er hat uns viel angetan -, ist doch dies gewesen, dass er uns in die Scham gezwungen hat, mit ihm und seinen Gesellen gemeinsam den Namen Deutsche zu tragen.“ So kommentierte unser erster Bundespräsident Theodor Heuss die Katastrophe der deutschen Kultur durch das NS-Regime. Grillparzers düstere Voraussage, dass der Weg von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität führen werde, hatte sich schrecklich erfüllt. Die Nazis haben mit den Ausflüssen ihres arischen Herrenmenschentums Schande über das deutsche Volk gebracht – und die Neonazis tun es wieder.

Angesichts solcher Fakten fällt es mir als Historiker, Fachlehrer für Politik und Volljurist schwer, nach meinem Dafürhalten zu tiefst ahistorische Menschen zu verstehen, die bedenkenlos die Phrase im Munde führen: „Ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein!“ Ich bin meinem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass ich rein zufällig, ohne jede eigene Leistung und ohne jegliches eigenes Verdienst als Kind meiner Eltern (von den ersten vier Lebensjahren abgesehen) in dieser Gesellschaft mit ihren Sozialchancen leben konnte und nicht in z.B. einen indischen Slum hineingeboren wurde, wo Kinder teilweise verstümmelt wurden oder auch noch werden, um so mitleidheischend ertragreicher betteln zu können. Ich bin nicht geistig schlicht genug, auf eine solche Zufälligkeit „stolz“ sein zu können. Nach meinem Dafürhalten können nur völlig ahistorisch denkende Menschen, die unsere jüngere Geschichte völlig verdrängen, angesichts dieser schrecklichen, mir in stillen Momenten geschichtlicher Besinnung die Schamröte ins Gesicht treibenden Vergangenheit einen solchen - in meinem Augen: dümmlichen - Spruch von sich geben. Und das auch noch schon fast als Wettbewerb im Bundestag, denn nach dem CDU-Bundesgeschäftsführer Meyer versuchte der damals gerade nominierte FDP-Vorsitzende Westerwelle seinen Kollegen in dem vom Zaun gebrochenen Patriotismus-Wettstreit durch Wiederholen genau des gleichen geistlosen Satzes im Plenum des Bundestages an öffentlicher Aufmerksamkeit möglichst noch zu übertreffen! In diesem Buch gibt es wenig Anlass, die Papstkirche und ihren obersten Vertreter zu loben. Darum sei die seltene Gelegenheit beim Schopf gepackt und den beiden Patriotismus-Schreihälsen das auf einem interreligiösen Treffen in Kiew gesprochene Papstwort entgegengehalten: „Wer könnte das Blutopfer vergessen, das die Juden für den Fanatismus einer Ideologie bezahlen mussten, die die Herrschaft einer Rasse über die andere propagierte“, sagte Johannes Paul II. (HH A 25.06.01). Und darauf sollte ich stolz sein? Mir gelingt das nicht! Dafür bin ich in meinen historischen Denkbezügen wohl nicht schlicht genug.

„Weiter sah ich unter der Sonne: An der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit, und an der Stätte der Gerechtig​keit war Frevel. Da sprach ich in meinem Herzen: Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen; denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit.“, heißt es in dem Jahrtausende alten Text Prediger Salomo 3/16-17 und kann gut als zum Nachdenken anregende Einleitung zur Rechtsprechung zur Zeit des Nationalsozialismus und zur „Recht“sprechung des Volksgerichtshofes stehen.

 Auf welchem juristischen Hintergrund entwickelte sich diese schauerliche NS-Diktatur, die uns zu reflektierter Scham, aber nicht zu Stolz Anlass geben sollte?

Nur durch das Bewusstmachen der Relativität von dem, was sich oft hinter der Floskel von „Recht und Gesetz“ verbirgt, nur wenn man sich auch die Geschichtlichkeit von „Recht und Gesetz“ in ihren sozialen Bezügen vergegenwärtigt, erhält man die geistige Freiheit, diesen Problemkreis (je nach Sachlage ständig) zu hinterfragen und zeit- und damit sachgerechte(re) Lösungen für Probleme des Zusammenlebens in einer Gesellschaft zu erarbeiten. Dazu sind wir als Staatsbürger alle aufgerufen. Wir müssen uns manchmal rechtzeitig empören können! Das Aufkommen des Nationalsozialismus hätte sich vielleicht verhindern lassen, wenn die Menschen sich in Massen gegen dessen durch ungerechte Gesetze verfolgte Ziele empört hätten, als noch gefahrlos Zeit dazu da war. Die von der „Heldenstadt Leipzig“ ausgegangene, in den Montagsdemonstrationen zu Zehntausenden und damit für den Einzelnen gefahrloser öffentlich geäußerte Empörung brachte ja auch die Diktatur des Arbeiter- und Bauernstaates zum Einsturz! Ein solches Engagement verlangt aber - neben Zivilcourage - auch ein etwas fundiertes Problembewusstsein und nicht nur ein dumpfes Unmutsgefühl im Oberbauch. Darum müssen wir uns um Fragen von Recht und Gesetz kümmern - was zur Voraussetzung hat, dass wir zumindest ein Gefühl für diesen Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenlebens entwickeln. An dieser Elle müssen wir dann die uns durch die Massenmedien ins Haus gebrachten Tagesmeldungen über Regierungshandeln messen - und eventuell aktiv werden. Wenn man dem zuzustimmen vermag, dann ist dieses Buch sogar ein Stück praktische Lebenshilfe.

Darum wurde dieses Buch bewusst um seit fast zwei Jahrzehnten (nicht ganz willkürlich) gesammelte ausgesuchte Zeitungsmeldungen herum aufgebaut, die in ihrem rechtlichen Zusammenhang betrachtet werden. Weil man Neues am besten einordnen kann, wenn man Bezugspunkte zu schon Bekanntem hat, wurden viele Zeitungsartikel abgedruckt, die jeder Normalbürger so oder ähnlich in einer guten Tageszeitung hätte gelesen haben können, wie sie mir als regionale Tageszeitung im „Hamburger Abendblatt“ (HH A), dem die meisten Meldungen entnommen sind, zur Verfügung stand. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, als gutwilliger Leser dieses Buches nicht gleich mit teilweise sehr unverständlich abgefassten Paragraphen und Fachartikeln konfrontiert oder "erschlagen" zu werden. (Ohne Anführungszeichen wäre es eine im Buch „Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland“ abzuhandelnde Straftat.) Dieser dem Buch „Einführung in das Recht der Bundesrepublik Deutschland“ entnommene Auszug soll ja möglichst allgemeinverständlich bleiben. Das dem Auszug zu Grunde liegende Buch wurde nicht zum Weglegen geschrieben - dafür hat es wirklich zuviel jahrelang aufgewandte Mühe gekostet, es zu schreiben -, sondern zum Lesen, Informieren und eventuell sogar ein bisschen zum Lernen. 

Die meisten sozialen Phänomene können von verschiedenen Seiten gesehen werden. Die jeweilige Sichtweise spiegelt sich dann natürlich auch in den Zeitungsmeldungen wider. Die verwendeten Zeitungsmeldungen sollen darum u.a. auch die unterschiedlichen Argumente und Sichtweisen deutlich machen. Wer allerdings schon allein ein sich informierendes Befassen mit dem Problem und der Bedeutung des „Rechts“ für eine Gesellschaft für genau so interessant hält, wie Farbe beim Trocknen zuzuschauen, wäre der falsche Leser.

Politik ist die Kunst der Zukunftsgestaltung. Und da das oft durch Gesetze geschieht, müssen wir bei uns im ganz direkten Wortsinn „frag-würdig“ erscheinenden Gesetzesvorhaben den demokratischen Widerstand organisieren, damit wir uns nicht vorwerfen müssen, was die Großkirchen mit zurück gewandtem Blick auf das Entstehen des Nationalsozialismus später als ihr Versagen reuevoll bekannt haben: „Wir haben zu wenig widerstanden!“ 

Der unschlagbare Vorteil einer nicht bloß dem Staatsnamen nach (angeblich) „demokratischen“ Regierungsform (D “D“ R) gegenüber einer nach bürgerlich-demokratischen Grundsätzen aufgebauten Staatsform ist, dass im Rahmen der für eine Demokratie konstitutiven Demonstrationsfreiheit Widerstand ohne Gewaltanwendung legitim ist. 

Der Lehrer, der zunächst sich selber informieren und dann als "Multiplikator" anhand des diesem Auszug zugrunde liegenden Buches seine Schüler in den geschichtlichen Bereich des Rechts einführen möchte - und dabei Hilfestellung zu geben, ist ein weiteres vordringliches Anliegen dieses Buches - sollte die mitabgedruckten Quellen als Materialsammlung ansehen. 

Und im Übrigen hoffe ich, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches nicht den Ausspruch von John Osborne auf meine jahrelangen schriftstellerischen Bemühungen beziehen:

„Auch das schlechteste Buch hat eine gute Seite: die letzte!“
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II. TEIL 

DIE FUNKTION DES RECHTS IM NS-HERRSCHAFTSSYSTEM

Soll man sich "mit so etwas" überhaupt noch befassen? Die nationalsozialistische Epoche ist doch über ein halbes Jahrhundert her. Das ist doch Geschichte und damit – bis auf einige von den staatstragenden Kräften pflichtschuldigst zelebrierte Gedenktage – eigentlich abgehakt. Das ist doch nur noch etwas für Historiker, von denen einer der angesehendsten, Mommsen, urteilte: Die Kirchen XE "Kirchen"  hätten während der Nazi-Diktatur als „moralische Instanz weitgehend versagt“ (HH A 25.06.01). Die katholische Kirche hätte durchaus etwas gegen den Holocaust tun können, denn der Papst sei gut informiert gewesen. Auch von einem Großteil der protestantischen Kirche sei die Verfolgung der Juden öffentlich „zumindest nicht abgelehnt“ worden. 

Der NS-Terror also nur noch ein Forschungsobjekt der Historiker? Das soll’s gewesen sein? Von größerem Interesse für uns heute Lebende seien die während der Zeit der NS-Diktatur gemachten Erfahrungen nicht mehr?

Schön wär’s! Ein Blick auf die in den Tageszeitungen fast täglich mitgeteilten Meldungen über Untaten von Neonazis, die dumpf aber lautstark letztlich die Wiedererrichtung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems propagieren und von ihrem sich in verbrecherischen Untaten manifestierenden Hass auf alles „Andersartige“, von ihren Vorstellungen Abweichende, auf alles „Undeutsche“ (so, wie sie es verstehen), und insbesondere von ihrem Hass auf „die Juden“ oder „das Weltjudentum“ getrieben werden, macht deutlich, dass es sich um heute wieder virulente Geschichte handelt.

Auf welchem juristischen Hintergrund entwickelte sich diese schauerliche NS-Diktatur, die uns zu reflektierter Scham, aber nicht zu in dem Satz: „Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein!“ gipfelndem Stolz Anlass geben sollte? 

1 "Recht"sprechung des Volksgerichtshofes XE "Volksgerichtshof" 
Fall

Der Widerstandskämpfer Dr. Theodor Haubach XE "Haubach"  war nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 verhaftet, vor dem Volksgerichtshof angeklagt und zunächst zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Seine Äußerungen nach(!) der Urteilsverkündung erzürnten den jähzornigen und unberechenbaren Gerichtspräsidenten Roland Freisler XE "Freisler"  so sehr, dass die an sich schon abge​schlossene Verhandlung unrechtmäßigerweise wieder aufgenommen und mit der Verkündung der Todesstrafe beendet wurde. Die Hinrichtung erfolgte am 23.01.45.

Fall Elfriede Scholz, eine von rund 1.100 getöteten Frauen des Widerstandes 

(nach einer Zeitungsmeldung aus einem – wohl in Anlehnung an das von Heinrich Heine in seiner Tragödie „Almansor“ gedichtete Wort: „Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“, so überschriebenen - Referat des Schriftstellers Rolf Hochhuth: "Verbrannte Bücher: Verbrannte Menschen" Die Zeit 13.05.83):

"Eine Frau war in Dresden ihrer Bemerkung wegen de​nunziert worden, Hitler werde 'seinen' Krieg verlieren. Man brachte sie nach Berlin vor das Sondergericht des sogenannten Volksgerichtshofes. Der Präsident Freisler ‑ was auf mittelhochdeutsch: 'Der Schreckliche' heißt ‑ verurteilte zusammen mit den ihm beigeordneten Rich​tern die Frau in einem seiner berüchtigten Schnellverfah​ren wegen dieser 'defätistischen' Vermutung zu einigen Jahren Zuchthaus.

Dann blätterte er noch ein wenig in ihrer Akte. 'Geborene Kramer XE "Kramer" ?' fiel ihm auf, 'aus Osnabrück?'

Die schon Verurteilte bejahte.

Freisler: 'Sind Sie etwa verwandt mit jenem Osnabrük​ker Kramer, der sich Remarque XE "Remarque"  nennt und 'Im Westen nichts Neues' geschrieben hat?' Die Frau antwortete: ' Das ist mein Bruder.' Daraufhin brachte Freisler sie nicht ins Zuchthaus, wozu sie schon von ihm verurteilt worden war, sondern unter die Guillotine. Heute spricht niemand mehr von dieser Enthaupteten."

Insbesondere auf solche Richter trifft das von dem Dichter Hochhuth im Zusammenhang mit dem früheren NS‑Marinerichter und späteren Minister​präsidenten von Baden‑Württemberg, Filbinger XE "Filbinger" , geprägte Wort von den "furchtbaren Juristen XE "Juristen, furchtbare" " zu.

Dieser Fall, dass jemand für die Äußerung seiner Meinung, "Groß​deutschland" werde nicht den von den Nazis mit Durchhalteparolen bis zum Schluss propagierten "Endsieg" erringen, sondern militärisch geschla​gen werden, zum Tode verurteilt worden ist, ist kein Einzelfall. Beispielhaft werden Auszüge aus dem Urteil gegen einen Hamburger Arbeiter widergegeben
. Dieses Mitglied der KPD hatte am Tag nach der alliierten Invasion in der Normandie vom 06.06.1944 in einem Gespräch mit einem Frontsoldaten in einer Bedürfnisanstalt, dass von einem verdeckt ermittelnden Angehörigen der Gestapo mitgehört worden war, seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden könne. Die Verhandlung mit der Verkündung des Todesurteils fand am 16.01.1945 statt, als die in dem Gespräch geäußerten Prognosen eingetroffen waren: Die Westalliierten standen am Rhein und die Rote Armee an der Oder. Gleichwohl verurteilte das Hanseatisches Oberlandesgericht den der KPD angehörenden Arbeiter zum Tode. Das Urteil wurde mit dem Fallbeil am 23.03.1945 vollstreckt, als der »Endkampf« um Berlin schon begonnen hatte.

„Hanseatisches Oberlandesgericht

IM NAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES!

O.JS.245/1944


In der Strafsache gegen


den Kohlenarbeiter


Max Gustav Adolf  S c h l i c h t i n g


geboren am 8. Februar 1907


in Bergedorf,

wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung, hat der 

1. Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hamburg in der 

Sitzung vom 16. Januar 1945, an welcher teilgenommen haben 

...

für Recht erkannt: 
Der Angeklagte, ein gemeinschaftsfeindlicher Kommunist, hat sich am 7. Juni 1944 in ein Straßengespräch eines Zivilisten und eines Soldaten eingemischt und trotz verständiger und zuversichtlicher Aufklärung der Gesprächspartner unbelehrbar und eigensinnig die Auffassung vertreten, wir bekämen eine Wucht, es werde höchste Zeit, wir würden zu großschnauzig, der Krieg könne nicht gewonnen werden, die Amerikaner könnten wir nicht besiegen, sie würden auch wie nach 1918 für uns sorgen.

Der Angeklagte wird deshalb wegen Feindbegünstigung und öffentlicher Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt.

Die Ehrenrechte werden ihm auf Lebenszeit aberkannt.

Er hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Gründe

...

An dem genannten Tage suchte der Angeklagte infolge Regens Schutz im Gange einer Bedürfnisanstalt auf dem Großen Neumarkt, in dem sich bereits ca. 10 andere Personen zu dem gleichen Zweck aufhielten, darunter auch mehrere Soldaten. ... [Es folgt die Darstellung des Tatgeschehens aus der Sicht des Gerichts.] 

...

Der Angeklagte ist somit schuldig, den Willen des deutschen Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen und zu zersetzen gesucht zu haben, durch dieselbe Handlung zugleich es unternommen zu haben, Im Inlande während eines Krieges gegen das Reich der fenidlichen Macht Vorschub oder der Kriegsmacht des Reiches einen Nachteil zugefügt zu haben (...).

...

Eine solche Existenz ist aber für die Volksgemeinschaft in Zeiten wie den jetzigen untragbar und muß aus derselben ausgeschieden werden. Dies erfordert nicht nur die Sicherheit der inneren Front, sondern in gleicher Weise der Kämpfer vor dem Feinde, der ständig sein Leben für die Allgemeinheit einsetzt und gegebenenfalls zum Opfer bringt.

Da demnach ein minder schwerer Fall im Sinne des Gesetzes nicht in Frage kommt, bleibt als Strafmaß nur die Verhängung der Todesstrafe, auf die das Gericht hiermit erkannt hat.

...“

Genau so erging es der ostelbisch-pommerschen Adligen Elisabeth von Thadden. Sie war überzeugte Protestantin, hatte ein christlich geprägtes Landerziehungsheim für Mädchen in Heidelberg gegründet, gehörte der Bekennenden Kirche an und geriet durch ihr gelebtes Christentum in scharfen Gegensatz zu den Nazis. Als Mitglied eines Teekreises, des Solf-Kreises, versuchte sie, Opfer von Nazi-Verfolgung zu unterstützen. Ein mit ihr befreundeter Arzt, den sie in den Kreis mitgebracht hatte, stellte sich als Gestapo-Spitzel heraus und verriet sie und die Mitglieder des Teekreises. Elisabeth von Thadden wurde am 01.07.1944 vom Volksgerichtshof wegen u.a. Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und mit einem weiteren Angehörigen ihres privaten Kreises, dem Gesandten Otto Kiep, am 08.09.44 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Nach Auskunft des Gefängnisgeistlichen Pfarrer Ohm sollen die letzten Worte der glaubensstarken Frau eine Zeile aus einem Paul-Gerhardt-Lied gewesen sein: „Mach’ End’, oh Herr, mach’ Ende mit all unsrer Not.“ 

Mit diesem Vers meinte sie sicher nicht ihr Leben, sondern die von ihr als so drückend empfundene Not der Deutschen unter der Nazi-Diktatur!

Unfassbar ist, dass ‑ wie einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) aus dem Jahre 1952 zu entnehmen ist ‑ ein Mann von seinem Bruder bei der "Gestapo XE "Gestapo" " (Geheime Staatspolizei = politische Polizei, die keinerlei rechtsstaatlichen Beschränkungen unterlag) denunziert worden war, weil er sich während des Krieges wiederholt abfällig über die Staatsführung und ungünstig über die Kriegsaussichten geäußert hatte. Auch er ist vom Volksgerichtshof XE "Volksgerichtshof"  zum Tode verurteilt und anschließend hingerichtet worden. Darum war es in Berlin ein geflügeltes Wort: "Eh det ick mir hängen lasse, jloob ick liba an'n Endsiech."
Das in diesem Zusammenhang schrecklichste Gericht, der Volksgerichts​hof, war von Hitler schon 1924 in seinem Buch "Mein Kampf" mit der Aufgabe der Aburteilung zur Hinrichtung "der verantwortlichen Verbrecher des Novemberverrats XE "Novemberverrat" ", die am Ende des Ersten Weltkrieges die bedin​gungslose Kapitulation des Deutschen Kaiserreiches im "Versailler Diktat XE "Versailler Diktat" " hatten unterschreiben müssen, angekündigt und dann von den Nazis nach ihrer Machtergreifung als Sondergericht aus Enttäuschung über den Ausgang des Reichstagsbrand‑Verfahrens ins Leben gerufen worden, weil ih​nen nicht genügend Verurteilungen ausgesprochen worden waren. Der BGH urteilte in dem vorstehend angesprochenen Verfahren über den am 24.04.1934 (einer der schwärzesten Tage in der deutschen Justizge​schichte) gegründeten Volksgerichtshof:

"Diese Rechtsprechung hatte mit Recht nichts mehr zu tun und enthüllte ihr wahres Wesen als Terrorinstrument. Es handelte sich um die Ausnutzung gerichtlicher Formen zur widerrechtlichen Tötung."

5.243 Todes​urteile sind allein vom Volksgerichtshof XE "Volksgerichtshof"  verhängt worden; rund 40.000 von allen anderen Sondergerichten XE "Sondergerichte" . Dazu kommen in die Tausende gehen​de Todesurteile von normalen Strafgerichten.

2 Rechtsprechung als Terrorinstrument

Der frühere Berliner Regierende Bürgermeister Diepgen erklärte am 50. Jahrestag der Gründung dieses in Berlin ansässig gewesenen Schein‑Gerichts anläß​lich des unrühmlichen historischen Datums: Die schreckliche Bilanz des Volksgerichtshofes, der zur bedingungslosen Verfolgung ("Ausmerzung") politisch Andersdenkender eingerichtet und als rechtlich getarntes Vernich​tungsinstrument XE "Vernich​tungsinstrument, rechtlich getarntes"  in die deutsche Geschichte eingegangen ist, verpflichte dazu, "... Recht nie wieder als bloße Rechtstechnik zu begreifen, sondern immer die Würde des Menschen XE "Würde des Menschen"  als höchstes Rechtsgut voranzustellen.'. Diese Erkenntnis leitete auch den Parlamentarischen Rat als Verfasser des Grundgesetzes (GG), als er Artikel 1 I GG in die Worten fasste:

"Die Würde des Menschen ist unantastbar."

und ihn allen anderen Grundrechten als Maßstab voranstellte. Von Artikel 1 I GG aus sind alle anderen Grundrechte und alle staatlichen Maßnahmen zu interpretieren, u.a. auch die Angemessenheit staatlichen Strafens. (Davon profitierte dann auch Honecker, der sich nie um die Würde der sei​nem Regime unterworfenen Deutschen gekümmert hatte, als er an der Spitze des SED‑Unrechtsregimes gestanden hatte, in dem Millionen An​dersdenkender gequält und vereinzelt durch Urteil oder MfS​Machenschaften auch umgebracht worden waren.) Und der ehemalige Bundeskanzler Schmidt sagte mit einem Seitenblick auf die Richterschaft XE "Richterschaft"   aus den Anfangsjahren der Bundesrepublik, die sich zumindest in den bestimmenden höheren Positionen aus z.T. erheblich "belasteten" NS‑Richtern XE "NS‑Richter"  rekrutiert hatte: "Wenn man keine Demokraten zu Richtern macht, muss man sich nicht wundern, wenn sie Unrecht statt Recht sprechen." 

Lange vor ihm hatten angesichts dieser Tatsache Sozialdemokraten 1950 im Bundestag ‑ fol​genlos ‑ gemahnt, dass die Richter, "... die heute tätig sind und die wir als Nachlass der Vergangenheit übernommen haben, ... nach ihrer politischen Substanz nicht die geeigneten Garanten für die Anwendung des Rechts in einem demokratischen Staate ..." sein könnten. So fielen denn auch ihre Urteile in politischen Nachkriegsprozessen aus! "Die Rechtsprechung zu dem ... Staatsschutzgesetz übertraf dann alle Befürchtungen. ...Der »politische« Strafsenat des Bundesgerichtshofes [stellte] immer geringere Anforderungen an die  »staatsgefähr​dende Absicht« und bestrafte sogar Bürger wegen »Staatsgefährdung«, die lediglich gegen die Wiederaufrüstung protestiert hatten oder für eine »Wiedervereinigung Deutschlands in freien Wahlen« eingetreten waren.
 Der Eifer, mit dem die Gerichte sich der Kommunistenverfolgung widmeten, drängte 1961 selbst dem obersten Ankläger in politischen Strafsachen, Generalbundesanwalt Max Güde XE "Güde" , hi​storische Vergleiche auf: 'Die heutige politische Justiz judiziert aus dem gleichen gebrochenen Rückgrat heraus, aus dem das Sondergerichtswesen XE "Sondergerichtswesen"  [des Dritten Reiches; d. Aut.] zu erklären ist."'
  

U.a. das löste die 68er Studentenunruhen aus!

2.1 Der Volksgerichtshof XE "Volksgerichtshof"  als Terrorinstrument zur Durchsetzung der natio​nalsozialistischen Willkürherrschaft

Am 25.01.1985 erst erklärte der Bundestag ‑ nicht in Gesetzesform, son​dern in einem schlichten Parlamentsbeschluss ‑ die Urteile des Volksge​richtshofes fast 40 Jahre nach dem Ende des NS‑Regimes für nichtig: Die​se Institution sei kein Gericht im rechtsstaatlichen Sinne, sondern ein Ter​rorinstrument XE "Ter​rorinstrument"  zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Willkürherr​schaft gewesen. "Den Opfern und ihren Familien bezeugt der Deutsche Bundestag Achtung und Mitgefühl. Mit ihrem Widerstand gegen das Nazi​regime haben sie ein bleibendes Beispiel gesetzt. ..."

Wie in allen autoritären Gesellschaften die jeweilige Führung als Grundvor​aussetzung ihrer von den ihr Unterworfenen kritiklos hinzunehmenden Herrschaft moralische Unfehlbarkeit beansprucht, so erhoben auch die Nazis ‑ wie später wieder die Kommunisten der SED ‑ die Ideologie ihrer Staatspartei ungeniert zum allgemein verbindlichen Sittengesetz. Die Ge​sellschaft wurde mit juristischen Bestimmungen und mit Anweisungen so durchorganisiert, dass jeder Schritt mit gedankenlosem Gehorsam nach​vollziehbar war und auch so vollzogen wurde ‑ auch von den Richtern, die in maßlosem Gesetzespositivismus XE "Gesetzespositivismus"  die einzelnen getroffenen juristischen Regelungen vollzogen, ohne sich noch zu fragen, was Recht und was Un​recht sei. „Vor allem, was in der Gestalt eines Gesetzesparagraphen ein​herwandelte, warfen sie sich in den Staub."
 "Was an Bestim​mungen erlassen worden war, wurde ohne jede Hemmung und ohne mora​lischen Blick auf die Folgen vollzogen" und teilweise wurde noch darüber​hinaus richterliches Unrecht gesprochen. 

Das von den Nazis proklamierte und durchgesetzte Führerprinzip XE "Führerprinzip"  war ein reines Unterwerfungs- und moralisches Entmündigungsprinzip gegenüber der eigenen Bevölkerung. „Mein Gewissen heißt Adolf Hitler“ (Reichsarbeitsführer Robert Ley XE "Ley" ). Das Gewissen wurde enteignet und bei denen, die keine Mitläufer waren, wurde Gewissensangst durch Strafangst ausgelöscht. So wurden die Deutschen in ihrer überwiegenden Mehrzahl zumindest anpassungsbereit gemacht. Das ist aber etwas anderes, als „Hitlers willige Vollstrecker“ gewesen zu sein, wie es ein amerikanischer Historiker von den Deutschen in Bausch und Bogen behauptet. „Jeder, der eine Familie hat, für die er sorgen muss, und es sich nicht leisten kann, seine Arbeit zu verlieren, ist in der einen oder anderen nationalsozialistischen Organisation. Und hat er das Pech, einen Beruf auszuüben, in dem die Mitgliedschaft in der NSDAP gefordert wird, tritt er ihr bei.“ Das schrieb der 1938 ins britische Exil gegangene Publizist Sebastian Haffner XE "Haffner"  1940 in seinem Buch: „Germany: Jekyll & Hyde“ (1939 – Deutschland von innen betrachtet, S 72), weil die allgemeine politische Situation in Deutschland so war.

Damit soll jedoch nicht das zahlreiche Mitläufertum aus nonchalanter Unbekümmertheit – „der Führer wird schon das tun, was für das deutsche Volk gut ist“ -, allgemeinem Desinteresse an politischer Teilhabe – „Politik ist ein schmutziges Geschäft und hat mich noch nie interessiert, das können die ... (Männer) machen, wie sie wollen“ - oder kollektiver Lethargie - „gegen diese reißende Flut der kollektiven nationalen Besoffenheit lässt sich sowieso nichts ausrichten“ - geleugnet werden, das Hitler erst seinen Aufstieg ermöglicht hatte. Und das ist einerseits die Schuld der „kleinen“ Deutschen: „Nicht die Diktatoren schaffen Diktaturen, sondern die Herden.“ (Georges Bernanos). Andererseits aber auch der Intellektuellen, die nicht früh genug und nicht laut genug vor dem aufkommenden braunen Spuk warnten, sondern sich wegduckten, wie es einer von ihnen in einem Gedicht formulierte, oder ihm anfangs sogar noch dienten:

Schuld

Ich trage leicht an dem, was das Gericht

mir Schuld benennen wird: an Plan und Sorgen.

Verbrecher wär‘ ich, hätt‘ ich für das Morgen

des Volkes nicht geplant aus eigner Pflicht.

Doch schuldig bin ich anders als ihr denkt,

ich mußte früher meine Pflicht erkennen,

ich mußte schärfer Unheil Unheil nennen –

mein Urteil hab ich viel zu lang gelenkt ...

Ich klage mich in meinem Herzen an:

ich habe mein Gewissen lang betrogen,

ich hab mich selbst und andere belogen –

ich kannte früh des Jammers ganze Bahn –

ich hab gewarnt – nicht hart genug und klar!

und heute weiß ich was ich schuldig war ...



Albrecht Haushofer 


2.2 Durchsetzung des Naziterrors u.a. durch Justizterror XE "Justizterror" 
Die überwältigende Mehrheit der Richter der Jahre 1933 bis 1945 hat durch Unrechtsurteile den Nazi‑Terror gegen die deutsche Bevölkerung mit ausgeübt und Widerstandsbereite nicht nur mut‑, sondern nötigenfalls in letzter Konsequenz auch kopflos gemacht. Darum sollte die Erinnerung an die Justizverbrechen im nationalsozialistischen Deutschland und das Ge​denken an die Opfer als Mahnung und Warnung zu unserem kritisch​loyalen Justizverständnis gehören. Die Richter haben durch ihren Justizter​ror den Naziterror erst möglich gemacht und verstärkt.

Dabei hätten die obersten deutschen Richter es in der Hand gehabt, das heraufziehende Inferno zu verhindern, wenn sie den Anfängen gewehrt hätten. Durch ihre tatkräftige Mithilfe stieg der Nationalsozialismus nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wie eine Faulblase im revanchistischen Sumpf der Nachkriegszeit an die Oberfläche und verpestete die Anfänge des demokratischen Neubeginns. 

Die NS‑Diktatur ist kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern schon eher, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von einem Betriebsunfall sprechen will, ein Betriebsunfall der deutschen Justiz: War​um hatten die Richter des Reichsgerichts nicht rechtmäßig geurteilt und den österreichischen Ausländer Hitler nicht wegen seiner (zu Anfang nur) demokratie‑ und staatszersetzenden Hetze beizeiten ausgewiesen, obwohl die entsprechende Gesetzeslage das so vorgesehen hatte? Was wäre den Menschen erspart geblieben, wenn sich die damals obersten deutschen Richter an die bestehenden Gesetze gehalten hätten! Der Österreicher Adolf Hitler, im Ersten Weltkrieg Kriegsfreiwilliger in der Bayrischen Ar​mee, hätte als Ausländer nicht im Deutschen Reich Reichskanzler werden können ‑ und das österreichische Heer wäre zu klein gewesen, um damit die ganze Welt in Brand zu stecken. 

Nur weil später trickreiche deutsche Juristen dafür gesorgt hatten, dass Hitler trotz von ihm vorgenommener verbotener rechtsradikaler Bestrebun​gen entgegen der zwingenden Gesetzeslage nicht ausgewiesen, sondern am 26.02.32 auf Veranlassung des nationalsozialistischen Landesinnen​ministers von Braunschweig durch die Ernennung zum Regierungsrat an der braunschweigischen Gesandtschaft in Berlin deutscher Staatsbürger geworden war ‑ nachdem die braunschweigische Regierung mit ihrem er​sten Umgehungsversuch gescheitert war und seine Ernennung zum Pro​fessor für Volkserziehung an der TH Braunschweig (mit der bezweckten Folge der dadurch möglichen Verleihung der deutschen Staatsbürger​schaft) auf den Protest des Lehrkörpers hin hatte zurückziehen müssen ‑ hatte Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen und so am 30.01.1933 zum Reichskanzler ernannt werden können.

2.3 Die Richter machten das Volk wehrlos

Wohin sollte sich der einzelne denn wenden, wenn die Richter das von der Staatsführung begangene Unrecht im Sinne der neuen Ideologie sanktio​nierten? Was sollte z.B. ein Angestellter des öffentlichen Dienstes in Zei​ten der Massenarbeitslosigkeit tun, dem fristlos gekündigt worden war, weil seine Familienangehörigen in einem jüdischen Warenhaus eingekauft hatten, wenn das Reichsarbeitsgericht 1937 als höchste Instanz dieses rechtswidrige Vorgehen des Staates für Rechtens erklärte? Was die Eltern, denen von Gerichten das Personensorgerecht XE "Personensorgerecht, entzogenes"  für ihre Kinder entzogen und die Kinder der Fürsorgeerziehung XE "Fürsorgeerziehung"  unterstellt und in einem Heim unterge​bracht worden waren, weil der Vater seine Kinder nicht zur Hitlerjugend geschickt hatte? Was Millionen Deutsche jüdischen Glaubens, die allein wegen ihrer religiösen Oberzeugung völlig rechtlos gestellt wurden und nach rechtswidriger Kündigung ihrer Arbeits‑ und Mietverhältnisse und an​derer Schikanen und Diskriminierungen bar jedes gerichtlichen Schutzes waren und zuletzt umgebracht wurden? Die Richter machten das Volk wehrlos ‑ durften aber in der jungen Demokratie der Bundesrepublik dann wirklich fast ausnahmslos wieder Richter sein!

Wer nach der "Machtergreifung XE "Machtergreifung" " gegen die Nazis Stellung bezog, wurde mit der Konsolidierung der NS‑Herrschaft zunehmend ein Justizopfer, wenn er nicht schon vorher durch die Gestapo XE "Gestapo"  oder den Sicherheitsdienst der SS XE "SS"  ohne Gerichtsurteil "aus der Volksgemeinschaft ausgemerzt" wor​den war. Die Zivilgerichte brachten Missliebigen, insbesondere Juden, den bürgerlichen Tod, die Strafgerichte vernichteten darüber hinaus die physi​sche Existenz der ihrer Un‑Recht(s)sprechung Unterworfenen durch die von ihnen dazu bestellten Henker. Wer solche Richter hatte, brauchte zur Erledigung der Dreckarbeit an sich kein Ermächtigungsgesetz und keine Gestapo mehr. Das galt bis hinauf zu den obersten Richtern des Reichsge​richts XE "Reichsge​richt"  in Leipzig ‑ weshalb sich eine Anknüpfung an die Reichsgerichtstra​dition durch die Verlegung des BGH nach Leipzig verbieten sollte!

Der alltägliche Justizterror XE "Justizterror"  der Richter reichte zur Durchsetzung der Nazi​-Ideologie völlig aus. Wer konnte es sich z.B. in der Zeit der Massenarbeits​losigkeit leisten, wegen Verstoßes gegen die Forderungen der Nazis aber ohne eigenen Gesetzesverstoß seinen Arbeitsplatz zu verlieren, wenn die​ses Unrecht durch die Richterschaft gedeckt wurde?

2.4 Charakterlose Juristen als Blutrichter XE "Blutrichter" 
In der Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus schufen dienstbeflisse​ne, willfährige, rückgratlos karrierebedachte Juristen die zur alltäglichen Unterdrückung und zur "legalen Tötung" notwendigen Gesetze und Ver​ordnungen, mit denen z.B. Deutsche jüdischen Glaubens pauschal zu "Volksschädlingen XE "Volksschädlinge" " erklärt und dann später zu Millionen vernichtet, "Rassenschande XE "Rassenschande" " und andere erst durch die NS‑Ideologie dazu gemachte Delikte unter die Drohung der Todesstrafe gestellt wurden. Ähnlich charak​terlos strukturierte Juristen setzten diese Gesetze dann als Blutrichter um und nahmen ‑ obwohl man mit Blick auf diese entmenschlichten Juristen gar nicht von Mit"menschen" reden mag ‑ ihren Mitmenschen das Leben.

In der Weimarer Republik wurde die über Jahrhunderte deutscher Ge​schichte unter Opferung vieler Unschuldiger schwer erarbeitete Rechtskul​tur von den obersten deutschen Richtern auf den Müllhaufen der Strafju​stiz geworfen. Das war einer der vielen Schritte des obersten deutschen Zivil‑ und Strafgerichts vom Wahrer der Rechtseinheit zum willfährigen Büttel eines Verbrecherregimes.

Die Zivilrichter verschafften den in ihre Fänge geratenen Unrechtsunter​worfenen den "bürgerlichen Tod", die Strafrichter schickten den Henker hinterher.

Zur Zeit der Weimarer Republik hatten die Juristen einen entscheidenden Anteil daran, dass Deutschland für die unverschuldeten Feinde der NS​-Ideologie und die Gegner der Nazis zum Schlachthaus wurde. Wer wäh​rend des Krieges seiner Ehefrau in der eigenen Wohnung einen Witz über Hitler erzählt und dabei von einem seiner fanatisierten Kinder belauscht und angezeigt worden war, wurde zum Schafott geführt. Es genügten schon Bemerkungen wie: "Der Krieg ist verloren.", "Der Führer ist krank." u.s.w. im engsten Freundes‑ und Familienkreise oder tröstende Worte im religiösen Gespräch. Es gab immer Leute mit fanatisierter "Blockwart-​Mentalität XE "Blockwart-​Mentalität" ", die trotz bestehender familiärer oder bisheriger anderer Bezie​hungen den Vertrauensbruch begingen, Anzeige zu erstatten! Die Juristen walteten dann ihres (Partei‑)Amtes. So wurden vom Volksgerichtshof XE "Volksgerichtshof"  z.B. zum Tode verurteilt 
: 

- Am 28.07.1944 der Pfarrer Josef Müller XE "Müller" , weil er bei ei​nem Krankenbesuch zwei Gemeindemitgliedern folgen​den politischen Witz erzählt hatte:

Ein Verwundeter habe als Sterbender gebeten, noch einmal die zu sehen, für die er sterben müsse. Da habe man das Bild Hitlers und das Görings links und rechts neben ihn gestellt. Darauf habe er gesagt, jetzt sterbe er wie Christus.

(Mit dem Witz war gemeint: zwischen zwei Verbre​chern).

-  Am 12.08.1944 der Pater Alois Grimm XE "Grimm"  und am 14.08.1944 der Pater Johann Steinmayr XE "Steinmayr" , weil sie sich ‑ jeder unabhängig vom anderen ‑ mit zwei von ihnen nicht durchschauten Gestapospitzeln XE "Gestapospitzel" , von denen sie als Geist​liche in vorgetäuschter seelischer Not aufgesucht worden waren, in eine politische Unterhaltung eingelassen hat​ten.

Einfachste mitmenschliche Regungen genügten, um einem Mitleidigen, einem Mitleidenden, das Leben zu nehmen. So wurde z.B. als "todeswürdig" erachtet, wer einem Kriegsgefangenen ein Stück Brot zugesteckt hatte.

Auch wenn Gesetze offensichtlich ungerecht und Unrecht waren, haben trotzdem immer wieder willfährige Richter bei ihrer Durchsetzung geholfen! Ein Beispiel hierfür aus der jüngsten deutschen Vergangenheit sind die "Nürnberger Rassengesetze XE "Nürnberger Rassengesetze" " der Nazis, durch die Deutsche jüdischen Glaubens zunächst völlig rechtlos gestellt worden sind und durch die die Grundlage für weitere Nazi‑Gesetzgebung bis zu deren physischer Vernich​tung bereitet worden ist. Das hätte man auch mit allen Katholiken, Prote​stanten, Braun‑ oder Grünäugigen machen können, das wäre genauso (un​)"gerecht" gewesen!

„Reichsbürgergesetz XE "Reichsbürgergesetz" . 

Vom 15. September 1935.

Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:    

§ 1

...

§ 2

(1) Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.

...

§ 3

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Nürnberg, den 15. September 1935,

am Reichsparteitag der Freiheit.“ 

„Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre XE "Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre" .

Vom 15. September 1935.

Durchdrungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des Deutschen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die Deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind.  ...

§ 2

Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen und artverwandten Blutes ist verboten.

...

§ 4

(1) Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten.

(2) Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben XE "Farben, jüdische"  gestattet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staatlichem Schutz.

§ 5

(1) Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft.

(2) Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft.

...“

Und was war, wenn sich eine deutsche Frau einen jüdischen Liebhaber hielt? Das wäre vom Gesetzeswortlaut her nur verboten, aber nicht strafbar. Doch eine fehlende Strafbestimmung, ein Redaktionsversehen des von den Nazis beherrschten Reichstags als Gesetzgeber hielt doch keinen fanatisierten Nazi-Richter auf, wie wir noch an einem exemplarischen Beispiel sehen werden. Die Nazis schufen zu diesem Zweck die Regelung, daß auch dann gestraft werden solle, wenn kein Verstoß gegen ein Gesetz vorliege, „das (an der Nazi-Ideologie ausgerichtete) gesunde Volksempfinden XE "Volksempfinden, gesundes" “ gleichwohl eine Bestrafung fordere. Und Richter kamen dem nach!

Anm.: Die in § 4 11 2 zum Ausdruck kommende Heuchelei und Ver​höhnung der Deutschen jüdischen Glaubens mündete dann später in die tödliche Verpflichtung, einen gelben "Judenstern XE "Judenstern" " tragen zu müssen, in KZs abtransportiert zu werden und dort völlig rechtlos der Vernichtung preisgegeben zu sein.

Mit diesen Gesetzen oder auf deren Grundlage waren ganze Bevölkerungsteile, zu vorderst die Deutschen jüdischen Glaubens, zunächst gesellschaftlich isoliert und diskriminiert, später dann - in letzter Konsequenz - getötet worden. (Weil die Shoa XE "Shoa"  - zur Vermeidung öffentlichen, insbesondere ausländischen Aufsehens - außerhalb des durch Gesetze geregelten Rechtssystems ohne jegliche gesetzliche Grundlage stattfand, wird sie in diesem Rechtskundebuch nicht näher dargestellt). 

Als ein Beispiel für die Willfährigkeit rückgratloser, der NS-Ideologie sich verpflichtet gefühlt habender Richter sei hier angeführt: 

Auf der Grundlage des Blutschutzgesetzes XE "Blutschutzgesetz"  war von der Rassenschutz​kammer des durch viele auf Grund der NS‑Ideologie ergangene Urteile un​rühmlich hervorgetretenen Hamburger Landgerichts nach gleich noch dar​zustellender extensiver Auslegung der vorstehend aufgeführten Bestim​mungen zu Lasten des Beschuldigten ein (jüdischer) Angeklagter wegen vollendeter "Rassenschande XE "Rassenschande" " (Geschlechtsverkehr zwischen jüdischen und arischen Un‑Rechtsunterworfenen) zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt wor​den, der seine Freundin nur geküsst hatte und dadurch (nach wohl in der Verhandlung herausgekitzeltem Eingeständnis) sexuell erregt worden war. Andere Oberlandesgerichte waren sich dagegen darin einig gewesen, dass reine "Liebeswerbungen" nach natürlicher Betrachtung (noch) keine ge​schlechtliche Betätigung, geschweige denn Geschlechtsverkehr sein könn​ten, nicht so aber die nationalsozialistisch besonders verblendeten Richter der Rassenschutzkammer XE "Rassenschutzkammer"  des Hanseatischen Oberlandesgerichtes und ihre Kollegen an anderen Hamburger Gerichten. (Von dem Hanseatischen Son​dergericht sind mit mindestens 230 Todesurteilen in den sechs Jahren von 1939 ‑ 1945 mehr Todesurteile gefällt worden als von der in dieser Bezie​hung in Europa auch nicht gerade zimperlichen (Ex‑)DDR in vierzig Jahren. Dazu kommen noch die Todesurteile des Hanseatischen Oberlandesge​richts.)

Auch bei der Umsetzung des "Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nach​wuchses XE "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach​wuchses" " vom 14.07.33 hat die Hamburger Justiz eine unrühmliche Vor​reiterrolle gespielt und zweieinhalbmal so viele Menschen zwangssterilisie​ren lassen wie im Reichsdurchschnitt. Rund 400.000 Menschen waren in Deutschland von dieser Auswirkung "nationalsozialistischen Rechts" be​troffen.

2.5 Extensive Gesetzesauslegung und Rechtsanalogien zu Lasten eines Angeklagten in der Hand fanatisierter Strafrichter

Extensive Auslegung XE "Auslegung, extensive"  einer gesetzlichen Bestimmung oder eine Verurteilung aufgrund einer in einem Rechtsstaat verbotenen, den Angeklagten bela​stenden Analogie XE "Analogie, belastende"  zu einem bestehenden, aber auf den abzuurteilenden Einzelfall wegen der Tatbestandssperre XE "Tatbestandssperre"  an sich nicht passenden Gesetz bedeutet im Strafrecht, dass ein nicht einschlägiges Gesetz von willfährigen Richtern auf die strafjuristische Streckbank gelegt und so gezerrt und ge​streckt wurde, dass die Richter in bewusster uferloser Überschreitung so​wohl des im Wortlaut des Gesetzes vorgegebenen gesetzlichen Tatbestan​des wie auch seiner höchstens zulässigen Bedeutungsauslegung XE "Bedeutungsauslegung"  doch noch zu einer von ihnen gewollten Verurteilung kommen konnten. Schließ​lich hielten sie sich (angeblich) an das Gesetz. Das waren sie nach ihrem Selbstverständnis ja auch dem ihnen anvertrauten Richteramt schuldig! Nur unter Anwendung des juristischen Prokrustesbettes einer extensiven Auslegung hatten die Hamburger Richter zur Nazi‑Zeit, wie gerade er​wähnt, einen Kuss als "außerehelichen Verkehr" umdeuten und so zu der angestrebten Verurteilung gelangen können.

Niemand darf in einem Rechtsstaat aufgrund von Formulierungen mit letzt​lich undefinierten und darum unbestimmten "offenen Rechtsbegriffen XE "Rechtsbegriffe, offene" " verurteilt werden.

Das galt an sich zunächst auch, für die Anfangsjahre der Weimarer Repu​blik ‑ bis die Nazi‑Richter oder die den Nazis zugetanen Richter die Ober​hand gewonnen hatten. Danach reichten Verstöße gegen offene Rechts​begriffe in der Nazi‑Gesetzgebung wie z.B. "Verstoß gegen die deutsche Ehre" gegen das "gesunde Volksempfinden" oder gegen die "Liebe zum Führer", worunter man alles und jedes (miss)verstehen konnte, wenn man es so wollte, zu einer Verurteilung.

Und in politisch auch nur angehauchten Prozessen wollte man es immer! Bei erster sich bietender Gelegenheit hatte z.B. der Große, für Grundsatz​fragen zuständige, Senat des Reichsgerichts am 09.12.1936 entschieden, dass die Strafdrohung des § 2 Blutschutzgesetz XE "Blutschutzgesetz"  über den Wortlaut und jede Bedeutungsnähe hinaus auf fast jede Art von sexueller Intimität zu erwei​tern sei:

"Der Begriff Geschlechtsverkehr XE "Geschlechtsverkehr"  im Sinne des Blut​schutzgesetzes umfaßt nicht jede unzüchtige Handlung, ist aber auch nicht auf den Beischlaf beschränkt. Er um​faßt den gesamten natürlichen und naturwidrigen Ge​schlechtsverkehr, also außer dem Beischlaf auch alle ge​schlechtlichen Betätigungen mit einem Angehörigen des anderen Geschlechtes, die nach Art ihrer Vornahme be​stimmt sind, an Stelle des Beischlafs der Befriedigung des Geschlechtstriebes mindestens des einen Teiles zu dienen.

Gründe: Die Vorschrift des § 2 des Ges. zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, die den au​ßerehelichen Verkehr zwischen Juden und Staatsange​hörigen deutschen oder artverwandten Blutes verbietet, hat der § 11 der ersten AusfV0. erläutert, danach ist außerehelicher Verkehr nur der Geschlechtsverkehr. Was unter Geschlechtsverkehr zu verstehen ist, ist der Ausle​gung überlassen worden.

Einer ... Begrenzung, die das Wort 'Geschlechtsverkehr' mit dem Ausdruck 'Beischlaf' gleichsetzen würde, steht ... entgegen, daß sie die Gerichte vor mitunter kaum überwindliche Beweisschwierigkeiten stellen und zur Er​örterung über die heikelsten Fragen zwingen würde. Eine weitere Auslegung ist aber auch deshalb geboten, weil die Vorschriften des Gesetzes nicht nur dem Schutz des deutschen Blutes, sondern auch dem Schutze der deut​schen Ehre dienen. Dies erfordert, daß ebenso wie der Beischlaf auch solche geschlechtlichen Betätigungen ‑Handlungen und Duldungen ‑ zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes unterbleiben, durch die der eine Teil seinen Geschlechts​trieb auf einem anderen Weg als durch Vollziehung des Beischlafs befriedigen will." (Entscheidungen des Reichs​gerichts in Strafsachen (RGStE) 70. Band, S. 375 ff
)

Mit anderen Worten: Wenn wir Richter uns in Beweisschwierigkeiten be​finden könnten, aber gleichwohl zu einer Verurteilung kommen wollen, dann tun wir das, ohne uns von dem eingrenzenden Wortlaut selbst des für sich allein schon schändlichen Nazi‑Gesetzes daran hindern zu lassen!

Offene Rechtsbegriffe XE "Rechtsbegriffe, offene"  wurden zu Henkersstricken. Dabei war das "gesunde Volksempfinden XE "Volksempfinden, gesundes" " das Einfallstor für die fanatisierten nationalso​zialistischen Sitten‑, Moral‑ und Rechtsvorstellungen der Richter, mit denen jedem missliebigen Angeklagten aus nichtigstem Anlass der Henkersstrick gedreht worden ist, da ja eine nicht näher genannte "sonstige Straftat" hierfür genügte. Jeder politisch Andersdenkende konnte so straflos terrorisiert und in seiner bürgerlichen und physischen Existenz vernichtet wer​​den.  

Diese offenen Rechtsbegriffe waren notwendig, um auch in den Fällen zu einer Verurteilung gelangen zu können, in denen keine Strafnorm verletzt worden war, die ideologisch fanatisierten Richter aber gleichwohl nach dem schon 1935 getätigten Ausspruch des Reichsjustizministers Gürtner:

"Unrecht ist also in Deutschland künftig auch da mög​lich, wo es kein Gesetz mit Strafe bedroht!",

zu einer Verurteilung gelangen wollten.

Später in der (Ex‑)DDR lauteten die "Gummi‑Normen", mit denen eine scheinlegale Bestrafung politisch Missliebiger erreicht wurde, z.B. Verstoß gegen "sozialistische Errungenschaften" in Art. 1 StGB‑DDR, gegen die "Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens" in § 215 StGB‑DDR "Rowdytum" und "Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tä​tigkeit" in § 214 StGB‑DDR u.s.w..

Auch in dem Recht der Bundesrepublik gibt es vereinzelt zu vage formulier​te Rechtsbegriffe. Erinnert sei z.B. an den zu offen formulierten "Gewalt"-Begriff in § 240 StGB Nötigung und das Schindluder, das mit diesem zu offenen Rechtsbegriff von den obersten deutschen Gerichten, auch dem Bundesverfassungsgericht, anfangs getrieben worden ist, bis es 1995 sei​ne diesbezügliche Rechtsprechung änderte und nunmehr passives demon​stratives Sitzen vor Objekten der tagespolitischen Auseinandersetzung mehrheitlich nicht mehr als "Gewalt" im Sinne des; § 240 StGB wertete. 

"Gummiparagraphen" erfüllen nicht das Bestimmt​heitsgebot des Grundge​setzes. Sie müssen zur Not - an den Grundrechten orientiert - verfassungs​konform ausgelegt XE "Auslegung, verfassungskonforme"  werden, aber eben nach "bürgerlichem" und nicht nach nationalsozialistischem oder kommunistischem Rechtsverständnis verfas​sungs‑ und nicht parteiideologiekonform wie zu Zeiten der braunen Faschi​sten in der Weimarer Republik oder der roten Faschisten zu Zeiten der SED‑Herrschaft.

Ähnlich wie bei der Überdehnung des Wortlautes eines Tatbestandes gin​gen die Richter dann vor, wenn sie selbst durch extensivste Auslegung nicht zu einer von ihnen gewollten Verurteilung gelangen konnten. Not macht erfinderisch: Dann bildeten sie eine (heute aus rechtsstaatlichen Gründen verbotene) Analogie zu Lasten des Täters XE "Analogie zu Lasten des Täters" , indem sie auf andere Gesetze zurückgriffen und diese zur Urteilsbegründung heranzogen, ob​wohl der Gesetzgeber ihre Anwendung für den abzuurteilenden Fall gar nicht geschaffen und somit auch nicht vorgesehen hatte.

Der Schriftsteller Ernst Niekisch XE "Niekisch"  bezeichnete solche belastenden Rechtsa​nalogien als "heimtückische Veranstaltungen", die zu dem alleinigen Zweck geschaffen worden seien, "jeden standhaften Gegner ins Zucht​haus zu schicken, obschon schlechthin kein Gesetz besteht, gegen das er sich jemals vergangen hätte". Solche (Un‑)Rechtsprechung ist durch das damals oberste deutsche Gericht, das Reichsgericht in Leipzig, gedeckt worden. Auch diese Richter hatten früher gelernt, dass die Rechtsgrundsät​ze:

"Nullum crimen, nulla poena sine lege XE "Nullum crimen, nulla poena sine lege" " 

(Kein Verbre​chen, keine Strafe ohne entsprechendes Gesetz!")

und 

"In dubio pro reo XE "In dubio pro reo" !" 

("Im Zweifel für den Angeklagten!")

die wohl fundamentalsten Rechtsgrundsätze XE "Rechtsgrundsätze, fundamentale"  im Strafrecht zur Begrenzung der staatlichen Strafgewalt sind. Nach den schauerlichen Erfahrungen mit den Spitzen‑Strafjuristen der NS-​Zeit in den höchsten deutschen Gerichten bestimmt nunmehr Art. 103 11 GG als eines der justiziellen Grundrechte:

"Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbar​keit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. "

Der in dieser Formulierung zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke:

"Kein Verbrechen, keine Strafe ohne entsprechendes Gesetz."

schließt das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit XE "Bestimmtheit, hinreichende"  einer Strafbe​stimmung mit ein.

Heute kann sich jeder wieder auf die Geltung der beiden zuvor genannten ​Fundamentalgrundsätze verlassen, z.B. auch rasende LKW‑Fahrer auf die Unschuldsvermutung:

"Fast‑Food

dpa Fürth ‑ Ein LKW‑Fahrer hat den Begriff Fast‑Food wörtlich genommen. Bei einer Polizeikontrolle verschluck​te er die Scheibe des Fahrtenschreibers. Zwar kann der 29jährige nicht mehr wegen zu schnellen Fahrens belangt werden, dafür aber wegen Urkundenunterdrückung." (HH A 24.12.92)

Zurück zu den Nürnberger Schandgesetzen. In einem juristischen Kommen​tar waren sie von dem Juristen Globke XE "Globke"  für die praktische Rechtsanwen​dung aufbereitet worden. Der durch seine NS-Justiztätigkeit nach demokratischem Verständnis an sich diskreditierte, ja gebrandmarkte Globke stieg trotz dieser allseits bekannten, ihn unter Demokraten an sich untragbar machenden NS-Belastung unter Adenauer XE "Adenauer"  bis zum Staatssekretär auf ‑ was der Bundesre​publik von den Machthabern der (Ex‑)DDR immer wieder zu Recht vorge​halten worden war. Die (Ex‑)DDR hatte sich von durch NS‑Kumpanei, Mit​läufertum oder NS‑(Un)Recht​sprechung belasteten Juristen meist viel kon​sequenter getrennt ‑ um ihre eigenen Kumpane, Mitläufer und Unrechts​-Richter in insbesondere der politischen Strafjustiz heranzuziehen und im Justizdienst einzusetzen.

Doch längst nicht jeder NS‑Richter ist von der DDR entlassen worden. Wer sich abduckte, Wohlverhalten zeigte und nicht weiter auffiel oder braun mit rot engagiert vertauschte, durfte auch dort im Justizdienst bleiben. Jede Diktatur ist auf willfährige Richter und Verwaltungsjuristen angewie​sen, jede Diktatur hat bisher immer rückgratlose, beförderungsgeile, machtwillige Juristen in ausreichender Zahl zur juristisch abgesicherten Unterdrückung der ihr unterworfenen Bevölkerung gefunden.

2.6 Die "Polenstrafrechtsverordnung XE "Polenstrafrechtsverordnung" " als weiteres Beispiel gesetzlichen Unrechts und ein illustrierendes Beispiel für ihre darüberhinausgehend ex​zessiv gnadenlose Anwendung

Als weiteres Beispiel für gesetzliches Unrecht sei ein Auszug aus der be​rüchtigten "Polenstrafrechtsverordnung" angeführt:

Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten

 Vom 4. Dezember 1941

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung verordnet mit Gesetzeskraft:

  1. Sachliches Strafrecht

(1) Polen und Juden haben sich in den eingegliederten Ostgebieten entsprechend den deutschen Gesetzen und den für sie ergangenen Anordnungen der deutschen Behörden zu verhalten. Sie haben alles zu unterlassen, was der Hoheit des Deutschen Reiches und dem Ansehen des deutschen Volkes abträglich ist.

(2) Sie werden mit dem Tode bestraft, wenn sie gegen einen Deutschen wegen seiner Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum eine Gewalttat begehen.

(3) Sie werden mit dem Tode, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bestraft, wenn sie durch gehässige oder hetzerische Betätigung eine deutschfeindliche Gesinnung bekunden, insbesondere deutschfeindliche Äußerungen machen oder öffentliche Anschläge deutscher Behörden oder Dienststellen abreißen oder beschädigen, oder wenn sie durch ihr sonstiges Verhalten das Ansehen oder das Wohl des Deutschen Reiches oder des deutschen Volkes herabsetzen oder schädigen.

(4) Sie werden mit dem Tode, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bestraft,

...

3. wenn sie zum Ungehorsam gegen eine von den deutschen Behörden erlassene Verordnung oder Anordnung auffordern oder anreizen;

...

                                 III.

...

(2) Auf Todesstrafe wird erkannt, wo das Gesetz sie androht. Auch da, wo das Gesetz Todesstrafe nicht vorsieht, wird sie verhängt, wenn die Tat von besonders niedriger Gesinnung zeugt oder aus anderen Gründen besonders schwer ist; in diesen Fällen ist Todesstrafe auch gegen jugendliche Schwerverbrecher zulässig.

...

                                 VI.

(1) Jedes Urteil ist sofort vollstreckbar; jedoch kann der Staatsanwalt gegen Urteile des Amtsrichters Berufung an das Oberlandesgericht einlegen. ...

(2) Auch die Beschwerde steht allein dem Staatsanwalt zu; über die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht.

        

VII.

Polen und Juden können deutsche Richter nicht als befangen ablehnen.

...

Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten 

Vom 31. Januar 1942

...

Artikel I.

Die Ziffern I bis III der Verordnung vom 4.Dezember 1941 (...) können mit Zustimmung des Staatsanwaltes auch auf Taten angewendet werden, die vor dem Inkrafttreten der Verordnung begangen sind.

...  

Aufgrund dieser Verordnung war die Verhängung der Todesstrafe gegen​über den in den "eingegliederten" Ostgebieten lebenden Polen und Juden für nahezu jede beliebige ‑ auch vor(!) der Verkündung begangene ‑ Tat oder Unterlassung als Regelstrafe vorgesehen.

Die Zielrichtung der Verordnung war schon unmenschlich. Noch atembe​raubend schlimmer ‑ selbst nach über einem halben Jahrhundert histori​scher Distanz ‑ ist aber, wie menschenvernichtend diese an sich schon ungeheuerliche Rechtsnorm durch fanatisierte Nazi‑Richter ausufernd aus​gelegt und angewandt worden ist. In zahllosen Fällen ist diese Verordnung exzessiv angewandt worden, weil sie die Verhängung der Todesstrafe auch in solchen Fällen scheinlegal ermöglichen sollte, in denen das Gesetz sie nicht(!) vorsah, wie z.B. für das Tragen eines Abzeichens oder sonsti​gen Zeichens, das die deutsche Volkszugehörigkeit vortäuschen sollte.

Zur Illustration der todbringenden Anwendungspraxis der Polenstrafrechts​verordnung wird der Fall der polnischen Hausangestellten Rosali Kulesa XE "Kulesa"  aufgegriffen:

Fall: Eine 25jährige einfache Polin, als Wirtschafterin bei ei​nem deutschen Forstwart tätig, war am 08.10.1942 zum Einkaufen in die nächstgelegene Stadt geschickt worden. In einem von Reichsdeutschen geführten Hand​arbeitsgeschäft kam es zu einem Streit, weil die Laden​inhaberin an diesem Tag wegen umzugsbedingter Auf​räumungsarbeiten nichts verkaufen wollte, sie dieses der des Deutschen unkundigen Polin aber nicht schnell genug sprachlich klarmachen konnte und sie darum ‑ die Be​scheinigung des deutschen Forstwartes, daß in seinem Namen eingekauft werden sollte, ignorierend ‑ kurzer​hand zum Ausgang schob. Den Henkelkorb der Polin stellte die Geschäftsinhaberin vor die Ladentür, trat zu​rück, behielt die Türflügel in der Hand, wies nach drau​ßen und sagte in deutscher Sprache: "Schnell, schnell!" Die Polin trug an einem Band in ihrer linken Hand die ganze Zeit über eine knapp mittelgroße Handtasche aus gepreßtem, pappeähnlichem Material. Als sie an der deutschen Ladeninhaberin vorbei durch die Tür ging, ha​be sie dieser mit der Handtasche ins Gesicht geschlagen und dabei deren rechte Schläfe getroffen. Die Deutsche gab an, noch während der nächsten drei Tage ein Reißen oder Spannen in der Haut gespürt zu haben. Die Ange​klagte bestritt die behauptete Handgreiflichkeit.

Die Richter gingen davon aus, dass die Deutsche den Geschehensablauf wahrheitsgemäß dargestellt habe. Konnten sie dann aufgrund der zuvor im Wortlaut wiedergegebenen Polenstrafrechtsverordnung zu einem Strafaus​spruch gelangen?

Die Polin hätte dazu u.a. gegen eine Deutsche wegen deren Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum eine Gewalttat begangen haben müssen; ein (unterstellter) Schlag aus Verärgerung wegen des Vorenthaltens der Ware, oder weil sich die hinausgeschobene Polin zu unsanft behandelt oder ihrer​seits angegriffen gefühlt hatte, wäre nach dem Gesetzeswortlaut nicht ausreichend gewesen. Außerdem hätte ein Schlag maximal eine Straf‑, nicht aber eine "Gewalttat" dargestellt. Ein Vergehen ist kein Verbrechen. (Zur Not hätten sich die Richter wahrscheinlich auch nicht mit Ausle​gungskunststückchen aufgehalten, um zur Todesstrafe zu gelangen. Dafür hatten sie ja die bewusst ganz unbestimmt gehaltene, nicht näher einge​grenzte "Gummi"‑Formulierung "Schädigung des Ansehens oder des Wohles des Deutschen Reiches oder des deutschen Volkes" zu ihrer Ver​fügung, um für nicht genehmes Verhalten ‑ aus weichem nichtigsten An​lass auch immer ‑ die Todesstrafe verhängen zu können.)

Die Richter des Sondergerichtes beim Landgericht in Ziechenau begründe​ten das von ihnen verhängte Todesurteil mit den Worten:

"Der Schutz und die Autorität eines jeden Deutschen in dem hiesigen Gebiet erfordern, daß die Gewalttätigkeiten von Polen gegen Deutsche mit den härtesten Strafen ge​ahndet werden. Auch die Tatsache, daß es sich bei der Angeklagten um eine 25jährige einfache Polin handelt, kann nicht dazu führen, den Fall als milde anzusehen. Denn die Angeklagte hat eine deutsche Frau, die für ih​ren im Felde stehenden Ehemann die Leitung des Ge​schäftes übernommen hat, tätlich angegriffen. Die Zeu​gin bedarf daher des erhöhten Schutzes. Die Annahme eines minderschweren Falles ist daher nicht zulässig. Gegen die Angeklagte mußte daher auf die Todesstrafe, die einzige vom Gesetz zugelassene Strafe, erkannt wer​den. "

Gemäß 1., VI, Absatz 1, Satz 1 der "Polenstrafrechtsverordnung": "Jedes Urteil ist sofort vollstreckbar; ..." wird die Polin nicht mehr "... noch wäh​rend der nächsten drei Tage ein Reißen oder Spannen in der Haut gespürt" haben, wie es die von ihr vorgeblich angegriffene Deutsche als Auswir​kung der als todeswürdig gewerteten Tat verspürt haben wollte.

2.7 Sondergerichte als "Standgerichte der inneren Front"

Sondergerichte XE "Sondergerichte"  mit der Aufgabe der Aburteilung der ihrer Gerichtsbarkeit vorbehaltenen Straftaten wurden im offiziellen Sprachgebrauch als "Standgerichte der inneren Front XE "Standgerichte der inneren Front" " bezeichnet. Der Präsident des Volksge​richtshofes nannte sie martialisch "Panzertruppe der Rechtspflege". Sie hatten die Aufgaben der psychologischen Terrorisierung und Abschreckung der "inneren Feinde", der "pflichtvergessenen Volksgenossen" und deswei​teren die der Stabilisierung der deutschen Herrschaft in den besetzten Gebie​ten durch Ausschaltung des nationalen Widerstandes der überfallenen Völ​ker. Durch Beschneidung der Angeklagtenrechte XE "Angeklagtenrechte, Beschneidung der" , z.B. Rechtsmittel nur für die Staatsanwaltschaft, ansonsten sofortige Vollziehung, sprich: Hinrich​tung, konnte den in diese Justizmaschinerie Geratenen jenseits aller zum Schutz von Angeklagten bisher gültigen strafprozessualen Formalien ein kurzer Prozess gemacht werden, weil es in diesem Verfahren weder Eröff​nungsbeschluss, noch gerichtliche Voruntersuchung, Beweisanträge der Verteidigung oder Rechtsmittel gegen das ergangene Urteil zu Gunsten des Angeklagten mehr gab. Von diesen Sondergerichten sollten zunächst Ver​stöße gegen die Reichstagsbrand‑ und die Heimtückeverordnung abgeur​teilt werden. Später gehörten dazu auch Straftatbestände wie "Beschimpfung der NSDAP", das "Verbrechen des absichtlichen Abhörens ausländischer Sender", "Gangster‑Verbrechen" und etliche Wirtschafts​straftaten, selbst wenn nur ein geringer Unrechtsgehalt den Strafvorwurf begründete. So galt z.B. das von Bauern vorgenommene Schwarzschlach​ten wie auch das Horten von Waren in der Zeit der kriegsbedingten Le​bensmittelknappheit als todeswürdiges Verbrechen. Die Richter machten exzessiven Gebrauch von den ihnen seit 1939 mit der Volksschädlingsver​ordnung eingeräumten juristischen Möglichkeiten der Zuchthaus‑ und ins​besondere der Todesstrafe gegen "Volksschädlinge" auch bei nichtigsten Anlässen. 

"Verordnung gegen Volksschädlinge XE "Verordnung gegen Volksschädlinge" 
vom 5. September 1939

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung verordnet mit Gesetzeskraft:

§ 4

Wer vorsätzlich unter Ausnutzung der durch den Kriegs​zustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse eine sonstige Straftat [neben § 1 Plünderung im frei ge​machten Gebiet, § 2 Verbrechen bei Fliegergefahr und § 3 Brandstiftung und sonstige gemeingefährliche Verbre​chen] begeht, wird unter Überschreitung des regelmäßi​gen Strafrahmens mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren, mit lebenslangem Zuchthaus oder mit dem Tode bestraft, wenn dies das gesunde Volksempfinden wegen der be​sonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert."

2.8 Die Deutschen: "Volk der Dichter und Denker wie auch der Richter und Henker

Ermordungen durch Richter der NS‑Zeit in diesem Ausmaß auf der Grund​lage legalisierten Unrechts war in Deutschland im 20. Jahrhundert nicht mehr denkbar erschienen. Die Deutschen: Sowohl das "Volk der Dichter und Denker" wie auch das der Richter und Henker. In beiden Bereichen haben die Deutschen Herausragendes geleistet!

Viele deutsche Richter haben sowohl in der Kaiser‑, wie auch in der NS- ​und der SED‑Zeit ihre weitverbreitete Rückgratlosigkeit durch zu nahe An​bindung an Thron und Altar oder die herrschende Partei in erschreckendem Maße unter Beweis gestellt! Aus jeder Epoche gibt es Belege für politisch-​ideologisch motivierte, durch Rechtsbeugung bewusst gefällte Fehlurteile einer Klassen‑ oder parteiideologischen Gesinnungsjustiz XE "Gesinnungsjustiz" .

Die Justiz ist im Laufe der Weltgeschichte unzählige Male eine "opportunistische Hure" (Hans Habe) gewesen.

Dass Gesetzgeber Verbrecher und Gesetze verbrecherisch sein können, schien in Vergessenheit geraten zu sein. "Doch das Gesetz ist nicht das Recht: Im Unrechtsstaat ist es ein Werkzeug in der Hand einer Verbre​cherclique, es ist ein Moloch aus Papier, der Tinte in Blut verwandelt."

Wie das bis dahin geltende, mindestens durch seine Handhabung durch die von konservativen Wertvorstellungen der Kaiserzeit geprägten und ihr noch verhafteten Richter längst nicht über jeden juristischen Zweifel erhabene Recht der Weimarer Republik in teilweise kleinen Einzelschritten so perver​tieren konnte, soll im Folgenden näher dargestellt werden.

3 Grundrechte standen in der Weimarer Republik zur Disposition der Staatsmacht

Und dabei hatte nach dem Ende des Ersten Weltkrieges alles fast harmlos und sogar hoffnungsvoll angefangen:

Nach dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches 1918, dessen von Bismarck XE "Bismarck"  geschaffene Verfassung in bewusster Ablehnung demokratischer Vorstellungen den Deutschen trotz der in der Paulskirchenverfassung 1848 geleisteten Vorarbeit keine Grundrechte zuerkannt hatte, wurde unter der Führung der Sozialdemokraten und gegen den Widerstand der Großkirchen, insbesondere der evangelischen, ein Neuanfang versucht. Als Ausdruck dieses Neubeginns wurden aus der 1848 in der Frankfurter Paulskirche XE "Paulskirche, Frankfurter"  verkündeten, aber nie in Kraft gesetzten Verfassung die Grundrechte XE "Grundrechte"  in die Weimarer Verfassung von 1919 übernommen. Diese Vorläufer der heuti​gen Grundrechte hatten aber einen entscheidenden Nachteil gegenüber der nunmehr in der Bundesrepublik geltenden Rechtslage: Es handelte sich bei den 1919 verkündeten Grundrechten mehr oder weniger nur um deklarier​te Programmsätze (wie in jüngster Zeit die Staatsziele Arbeit, Wohnung und gesunde Umwelt in der Brandenburgischen Verfassung, wie sie auch für eine Grundgesetzänderung in die Diskussion gebracht worden sind), mit denen die staatliche Gewalt sich schminkte, nicht aber um "subjektiv​öffentliche Rechte XE "Rechte, subjektiv-öffentliche" ", d.h. einklagbare Individualrechte XE "Individualrechte, einklagbare"  des einzelnen gegen den Staat. Wenn die Schminke abplatzte, wurde sichtbar, wie hässlich die Fratze staatlicher Gewalt sein konnte! Es gab zwar schon (Landes​)Verwal​tungs​gerichte "zum Schutze der einzelnen gegen Anordnungen und Verfügungen der Verwaltungsbehörden" (Art. 107 WV).

[Ein Reichsverwaltungsgericht XE "Reichsverwaltungsgericht"  war zwar schon in der WV vorgesehen, wurde aber erst 1941 unter den Nazis eingeführt, als es gar nichts mehr zu sagen haben konnte, die Exekutive des Führerstaates gar nicht mehr hätte in Schranken verwiesen werden können. Davor gab es nur Verwal​tungsgerichtsbarkeiten in den einzelnen Ländern, die oft aber nur angeru​fen werden durften, wenn die Verwaltung das zuvor zugelassen hatte. Verwaltungsgerichtsrechtspflege konnte danach also nur stattfinden, wenn die zu kontrollierende Verwaltung die Kontrolle zuließ, der Rechtsstreit der zu verklagenden Exekutive in den Kram passte.]

Aber Gesichtschirurgie an der Fratze staatlicher, die Gesetze missachtender Gewalt durch hierzu berufene Verfassungsrichter, die die Einhaltung der Grundrechte XE "Grundrechte"  überwacht hätten, war noch unbekannt. Die Durchsetzbarkeit von postulierten Grundrechten beruhte mehr oder weniger auf dem guten Willen des Staates selbst. Sie war nicht durch eine Rechtsweggarantie ab​gesichert, wie sie nun in Art. 19 IV GG vorliegt, der lautet:

"Wird jemand durch die öffentliche,' Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. ..."

Mit den "Grundrechten und Grundpflichten der Deutschen" in der Weima​rer Verfassung von 1919 war dem Staat noch nicht eine unübertretbare und unaufhebbare Grenze seiner Gewalt gesetzt worden, und die National​sozialisten wollten laut eines vielzitierten Wortes ihres Propagandamini​sters Göbbels XE "Göbbels"  "... das Jahr 1789 aus der deutschen Geschichte auslöschen", was dann erst recht für die Umsetzung der 1789 in Frankreich proklamier​ten neuen Freiheiten auf Deutschland durch die Paulskirchenverfassung von 1848 und deren Übernahme in die Weimarer Verfassung galt. Führen​de deutsche Rechtswissenschaftler halfen den Nazis bei der Tilgung jegli​chen zivilisatorischen Fortschritts aus dem deutschen Recht, indem sie in ihren Schriften und bei der Ausbildung der angehenden Juristen gegen die Geltung der Menschenrechte und die Beschränkung staatlicher Machtbe​fugnisse durch Rechtsgarantien für das Individuum Stellung bezogen. Der führende Staatsrechtler des Nazi‑Reiches, Carl Schmitt XE "Schmitt"  ("Menschenrechte sind Eselsrechte!"), forderte:

"Das gesamte heutige deutsche Recht ... muß aus​schließlich und allein vom Geist des Nationalsozialismus beherrscht sein ... . Jede Auslegung muß eine Auslegung im nationalsozialistischen Sinn sein."

Daran hielten sich die Richter aller Instanzen.

Die für die Staatsbürger in der Weimarer Verfassung proklamierten Grund​rechte standen schon nach dem Willen dieser Verfassung ‑ erst recht aber nach dem Willen der die verfassungsrechtlich gegebenen Möglichkeiten zur Verfolgung ihres Zieles der Errichtung eines autoritären Führerstaates be​denkenlos ausschöpfenden oder in bewusster Ablehnung demokratischer Ideen darüber hinausgehenden Nazis ‑ zur Disposition der Staatsmacht, die doch ihrerseits durch die Verkündung der Grundrechte in ihrem tatsächli​chen und rechtlichen Wollen, Können und Dürfen hätte beschränkt sein sollen.

3.1 Art. 48 11 WV als trojanisches Pferd der braunen Diktatur

Das Einfallstor für staatliche Grundrechtseinschränkungen war Art. 48 11 WV XE "Art. 48 11 WV" . Er lautete:

"Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört und gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffent​lichen Sicherheit und Ordnung erforderlichen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zweck darf er vorüberge​hend die ... festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen."

Diese Bestimmung ermöglichte den Nationalsozialisten das scheinlegale Hinübergleiten XE "Hinübergleiten, scheinlegales"  von der von ihnen verachteten, abwehrschwachen Demo​kratie in den Führerstaat, und Hitler triumphierte: "Ich habe die Demokra​ten mit ihrem eigenen Wahnsinn erschlagen!" Die Nazis nutzten den Art. 48 11 WV als trojanisches Pferd der braunen Diktatur.

So und ähnlich entstanden die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts in Europa als entartete Kinder der Demokratie, nachdem die Büchse der Pan​dora mit einem juristischen Trick geöffnet worden war: Man musste nur "legal" die Grundrechte außer Kraft setzen.

3.2 "Verfassungsfestes Minimum" des Art. 79 GG als Antwort des Verfassungsgesetzgebers auf diese historische Erfahrung

Die frischen historischen Erfahrungen mit der Verletzung der Menschen​rechte durch das nationalsozialistische Gewaltregime Hitlers und das kommunistische Stalins und seiner Satrapen in der (Ex‑)DDR ließen die Mütter und Väter unserer Verfassung nunmehr eine "Ewigkeitsgarantie XE "Ewigkeitsgarantie" " in das Grundgesetz einbauen. Art. 79 GG regelt, unter welchen Vorausset​zungen und mit welcher qualifizierten Mehrheit des Bundestages und des Bundesrates (2/3) das Grundgesetz geändert werden kann, bestimmt aber gleichzeitig in seinem Abs. (3):

"Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig."

Ein erneutes scheinlegales Hinübergleiten in eine Diktatur ist damit unmög​lich gemacht worden. Aber gegen nackte Gewalt hülfe auch eine solche Formulierung natürlich nicht.

Mit der "Ewigkeitsgarantie", oder auch "verfassungsfestes Minimum XE "Minimum, verfassungsfestes" " ge​nannt, ist selbst dem Parlament (als dem obersten Repräsentanten der Le​gislative) und der Länderkammer, die sonst gemeinsam die Verfassung än​dern können, die legale Möglichkeit genommen, den Kernbereich unserer Verfassungsgrundsätze, zu dem auch der Wesensgehalt der jeweiligen Grundrechte gehört, außer Kraft zu setzen. Die "Wesensgehaltssperre XE "Wesensgehaltssperre" " verhindert, dass irgendein Grundrecht mehr als nur in seinem Randbereich eingeschränkt werden darf, um einem anderen Grundrecht in einem Grund​rechtskonflikt zur weiterbestehenden Geltung zu verhelfen. Jedes Grund​recht soll gelten, keines in seinem Wesensgehalt angegriffen oder aufge​hoben sein. Außerdem sollen die Grundzüge unseres Staatsaufbaues ge​wahrt bleiben. Die Bundesrepublik kann z.B. kein Kaiserreich mehr werden, denn die Staatsform der Republik ist mit ihrer Nennung in Artikel 20 GG festgeschrieben. (Außerdem sind Präsidentengehälter billiger als Zahlungen an ein gekröntes Staatsoberhaupt und dessen meist zahlreiche Familien​mitglieder.)

Aber ehe es aufgrund leidvoller historischer Erfahrungen zu solchen recht​lichen Regelungen wie in dem "verfassungsfesten Minimum der Ewigkeits​garantie" des Art. 79 111 GG oder wie in Art. 19 11 GG:

"In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensge​halt angetastet werden.",

kam, wurden im deutschen Namen ungeheure Verbrechen an Millionen von Menschen begangen.

4 "Furchtbare Juristen XE "Juristen, furchtbare" " als Steigbügelhalter der braunen Diktatur

Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, weil eine Mehrheit der Bevölkerung, ihrer Repräsentanten und ihrer Richter nach fast vollständi​gem Verlust an humaner Orientierung hinter ihnen stand, da die Nazis auf​grund ihrer Aggressionspolitik außenpolitische Anfangserfolge vorweisen und die Massenarbeitslosigkeit (durch den Aufbau einer auf der Basis un​gedeckter Kredite finanzierten Kriegsindustrie, die durch das zu plündernde Vermögen der überfallenen Länder getilgt werden sollten) beseitigen konn​ten, schien zunächst alles ganz rechtsstaatlich in einwandfreien gesetzli​chen Bahnen zu verlaufen. Doch bedenkenlose Juristen nutzten ihr Para​graphen‑Handwerkszeug und stellten als Steigbügelhalter der braunen Dik​tatur die erforderlichen Gesetze und die teilweise darauf fußenden Verwal​tungsverordnungen
 nebst den hierfür eventuell erforderli​chen Rechtfertigungstheorien auf, um scheinlegal einem antidemokrati​schen, autoritären Terrorregime in den Sattel zu helfen. Als am Abend des 27. Februar 1933 das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen aufging, wurden von den Nazis alle Kommunisten zu Brandstiftern gestempelt und verfolgt. Einen Tag später, am 28. Februar 1933., wurde daraufhin auf Veranlassung der Nationalsozialisten vom Reichspräsidenten Hindenburg eine Notverordnung erlassen:

"Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat XE "Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat" 
Vom 28. Februar 1933.

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte folgendes verordnet:

§ 1

Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reiches werden bis auf wei​teres außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Mei​nungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins= und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief =, Post=, Telegraphen= und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und von Beschlag​nahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch au​ßerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Gren​zen zulässig."

Die "Reichstagsbrandverordnung XE "Reichstagsbrandverordnung" " hob somit die wesentlichsten Grund​rechte auf. So ist der Reichstagsbrand von den Nazis als Vorwand dafür benutzt worden, die Rechtlosigkeit des einzelnen Individuums zu verordnen und durchzusetzen und so noch schnell vor der für den 05.03.1933 an​stehenden entscheidenden Reichstagswahl quasi den Ausnahmezustand über die Bevölkerung zu verhängen. Hermann Göring XE "Göring"  hatte als der seit dem 30.01.33 für die Polizei zuständige Innenminister Preußens Ende Februar 1933 nach der Bewaffnung der SA und SS und ihrer Ernennung zur Hilf​spolizei dieses Landes vor der Reichstagswahl vom 05.03.33 gesagt:

"Jede Kugel, die jetzt aus dem Lauf einer Polizeipistole geht, ist meine Kugel. Wenn man das Mord nennt, dann habe ich gemordet, das alles habe ich befohlen, ich dec​ke das. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch ir​gendeine Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts." 

Die Reichstagsbrandverordnung diente als Grundlage für eine Verhaf​tungswelle im politischen Machtkampf gegen Kommunisten, Sozialdemo​kraten, Gewerkschaftler, oppositionelle Mitglieder der Kirchen und gegen alle anderen Personen, die Widerstand leisteten, dessen verdächtig waren oder auch nur "politisch verdächtig" erschienen. Sie richtete sich selbst gegen Parlamentsmitglieder, obwohl Art. 37 WV bezüglich ihrer Immunität XE "Immunität"  bestimmte:

"Kein Mitglied des Reichstages oder eines Landtages kann ohne Genehmigung des Hauses, dem der Abgeord​nete angehört, während der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezo​gen oder verhaftet werden, es sei denn, daß das Mitglied bei der Ausübung der Tat oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen ist.

Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Beschrän​kung der persönlichen Freiheit erforderlich, die die Aus​übung des Abgeordnetenberufes beeinträchtigt.

Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des Reichstages oder eines Landtages und jede Haft oder sonstige Be​schränkung seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlan​gen des Hauses, dem der Abgeordnete angehört, für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben."

Wie zynisch trotz der zitierten verfassungsrechtlichen Immunitätsgarantie verfassungswidrige Verhaftungen von Reichstagsabgeordneten im Parla​ment von der NSDAP "gerechtfertigt" wurden, geht aus der Antwort des Abgeordneten Stöhr (NSDAP) in seiner Reichstagsrede vom 23.03.33 her​vor
: 

"Stöhr (NSDAP), Abgeordneter, Berichterstatter:

Meine Damen! Meine Herren! Der 3. Ausschuß hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit den Anträgen Nr. 5 und 7 der Drucksachen des Hauses beschäftigt. Der Antrag Nr. 7 stammt von den Abgeordneten Dr. Breitscheid und Gen. und verlangt die Aufhebung der Haft, die über eine Anzahl von Mitgliedern der sozialdemokratischen Fraktion verhängt worden ist. Der Ausschuß empfiehlt Ihnen, den Antrag abzulehnen, weil die Mehrheit, die diesen Be​schluß gefaßt hat, der Meinung ist, daß es unzweckmä​ßig wäre, die Herren des Schutzes zu berauben, der ih​nen durch die Verhängung dieser Haft zu Teil geworden ist."

Ein rascher Blick zurück klärt darüber auf, dass die auf Veranlassung der Nationalsozialisten erlassene "Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat XE "Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat" " zwar viele Grundrechte einschränkte, nicht aber die Abgeordnetenrechte aus Art. 37 WV!

Die Reichstagsbrandverordnung XE "Reichstagsbrandverordnung"  war außerdem eine völlig überzogene Maßnahme und hätte bei funktionierenden Gerichten schon allein wegen der fehlenden Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Grundrechte und dann wegen deren Abschaffung scheitern müssen. Aber das damalige Grundrechtsverständnis war noch nicht so weit entwickelt, wie es nun​mehr durch die Bestimmungen der Art. 19 II und 79 III GG dokumentiert wird. Überzogen war die Maßnahme ganz offensichtlich deswegen, weil mit dem Brand des Parlamentsgebäudes in Berlin auf keinen Fall ein Not​stand für den Bestand des Reiches eingetreten war. Mit dieser Notverord​nung bezweckte und erreichte man eine völlige Rechtlosstellung der politi​schen Gegner ‑ denn auf die "Jubelperser" mussten diese Bestimmungen ja nicht angewendet werden: Wer das Terrorregime unterstützte, war grund​sätzlich nicht gefährdet. (Das dachte wohl auch Röhm.)

Da keine einen Machtmissbrauch verbietenden Ausführungsbestimmungen erlassen worden waren, standen damit einer willkürlichen Anwendung Tür und Tor offen. Die Errungenschaften liberaler Rechtsstaatlichkeit ‑ insbe​sondere die Garantie unantastbarer Bereiche individueller Freiheit, die Gleichheit aller vor dem Gesetz, das Demokratiegebot aufgrund der Aner​kennung des Pluralismus der Weltanschauungen, die Gesetzesgebunden​heit staatlicher Machtausübung und die Unabhängigkeit der nur Gesetz und Recht verpflichteten Richter gegenüber staatlicher Einflussnahme auf die Rechtsprechung ‑ waren durch diese Reichstagsbrand‑Notverord​nung des Reichspräsidenten unter Umgehung der Legislative wie Müll über Bord ge​kippt worden. Das blieb die ganze Zeit der nationalsozialistischen Herr​schaft über so, denn diese "bis auf weiteres" erlassene Verordnung wurde erst am Tage der bedingungslosen Kapitulation Hitler‑Deutschlands am 8. Mai 1945 von der Alliierten Militärregierung außer Kraft gesetzt.

Mit einer solchen Verordnung ließ sich scheinlegal eine Diktatur aufbauen.

Diese Verordnung reichte aber nicht dazu aus, um auf gesetzlicher Grund​lage die bei der Machtergreifung durch "alte Kämpfer" der Nazis verübten Verbrechen bis hin zum Mord an politischen Gegnern außer Verfolgung zu setzen. Das galt u.a. für den Mord von Potempa, bei dem in Oberschlesien der polnische Kommunist Pietzuch von fünf Nationalsozialisten ermordet worden war ‑ zwei Stunden nachdem eine vom damaligen Reichskanzler von Papen XE "Papen, von"  beim Reichspräsidenten von Hindenburg am 09.08.1932 erwirkte Notverordnung in Kraft getreten war, derzufolge die Tötung eines Menschen in der Leidenschaft des politischen Kampfes aus Zorn oder Hass mit der Todesstrafe geahndet werden sollte. Zunächst hat​ten die Nazis diese Notverordnung begrüßt, weil sie sie zum Kampf "gegen die Rollkommandos und Dachschützen der marxistischen Parteien" einzu​setzen gedachten.

5 Wiederholte Straffreistellung XE "Straffreistellungen"  für jeden, der bei politischen Morden ein braunes Hemd getragen hatte

Als aber ihre fünf mörderischen Gesinnungsgenossen aufgrund dieser Not​verordnung vom Sondergericht beim Landgericht Beuthen zum Tode verur​teilt worden waren, schäumten die Nazis, und Hitler telegrafierte den Ver​urteilten:

"Meine Kameraden! Angesichts dieses ungeheuerlichen Bluturteils fühle ich mich mit Euch in unbegrenzter Treue verbunden. Eure Freiheit ist von diesem Augenblick an eine Frage unserer Ehre, der Kampf gegen eine Regie​rung, unter der dieses möglich war, unsere Pflicht."

Er hat Wort gehalten. Hitler, der am 30. Januar 1933 ("Tag der Machter​greifung") zum Reichskanzler ernannt worden war, erwirkte bei Hinden​burg die

"Verordnung des Reichspräsidenten über die Gewährung von Straffreiheit.

Vom 21. März 1933.

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird folgendes verordnet:

§ 1

Für Straftaten, die im Kampfe für die nationale Erhebung des Deutschen Volkes, zu ihrer Vorbereitung oder im Kampfe für die deutsche Scholle begangen sind, wird Straffreiheit nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt.

§ 2

Strafen, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung rechts​kräftig erkannt und noch nicht verbüßt sind, werden er​lassen. ...

§ 3

Anhängige Verfahren werden eingestellt, wenn die Tat vor dem 21. März 1933 begangen ist; neue Verfahren werden nicht eingeleitet."

Mit dieser Verordnung wurde natürlich nicht jeder politische Mord straffrei gestellt, sondern nur der, der von Nazis "im Kampf für die nationale Erhe​bung des deutschen Volkes begangen" worden war.

Der 21. März war der "Tag von Potsdam XE "Tag von Potsdam" " gewesen, an dem sich der grei​se kaiserliche Generalfeldmarschall von Hindenburg und der von ihm zu​mindest scheel angesehene "böhmische Gefreite" (des Ersten Weltkrieges) Hitler über dem Sarg des wohl bedeutendsten preußischen Königs, Fried​richs II., des Großen, in der Garnisonkirche von Potsdam XE "Garnisonkirche Potsdam"  in einem von Hitler so gewollten symbolischen Akt die Hände gereicht hatten, um eine Verknüpfung preußischer Tradition mit dem Nationalsozialismus vorspie​geln zu können ‑ worauf nicht nur Hindenburg hereingefallen ist, sondern auch die Alliierten und darum das Land Preußen nach dem Krieg als angeb​lichen Hort des Militarismus aufgelöst hatten. Aber der Preuße Friedrich II. war von wesentlich liberalerer Art gewesen als der Österreicher Hitler. Von dem "Alten Fritz", der wahrlich kein Demokrat gewesen war und der z.B. die Leibeigenschaft beibehalten hatte, stammen solche Aussprüche wie:

"In meinem Land soll jeder nach seiner Facon selig werden kön​nen. "

"Gazetten, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht genieret werden. "

Und sein Nachbar, der Müller von Sanssouci, dessen klappernde Mühle den König in seinem Schloss gestört und der darum dem Müller den Ab​bruch der Mühle angedroht hatte, dieser Müller hatte dem König im Ver​trauen auf die Durchsetzbarkeit seines Rechts vor dem Königlichen Hofge​richt das drohende Wort entgegenschleudern können: "Es gibt noch Rich​ter in Berlin!" Das Recht hatte bei diesem Preußenkönig einen wesentlich höheren Stellenwert gehabt als fast 200 Jahre später bei den Nazis.

Von einer solchen Toleranz und Rechtsstaatlichkeit waren die Nazis Licht​jahrtausende entfernt! Als ihr Gesinnungsgenosse konnte man ruhig ein Mörder sein und ‑ wie außer dem vorstehend beschriebenen und anderen Morden ‑ z.B. gewählte aber unliebsame Landesparlamentarier ermordet haben.

"Ein Beispiel für die hemmungslose und gewalttätige, rechtsstaatlichen Grundsätzen hohnsprechende Verfol​gung kommunistischer Mandatsträger ist die Reaktion der nationalsozialistischen Regierung Oldenburgs auf die Ermordung des KP‑Landtagsabgeordneten Joh. Gerdes. Gerdes war am 3. März 1933 überfallen und durch fünf Schüsse getroffen worden. Er erlag seinen Verletzungen am 5. März. Die 'Oldenburger Nachrichten für Stadt und Land' meldeten am 18. März: 'Die Pressestelle des Staatsministeriums schreibt uns: Vor der Reichstagswahl vom 5. März d. J. ist in Oldenburg der kommunistische Landtags‑abgeordnete Gerdes getötet worden. Das Staatsministerium kann dieses Tat keineswegs billigen. Es hat aber trotzdem das Verfahren gegen die in Haft genommenen Personen niedergeschlagen, da die Tat im Kampfe für die nationale Erhebung und in der Erregung über die niederträchtigen Terrorakte und Terrorpläne der KPD begangen ist. Das Staatsministerium ersucht die Bevölkerung fürderhin, von jeder Gewalttat Abstand zu nehmen. Mit weiteren Gnadenerweisen kann nicht ge​rechnet werden."

Insgesamt sind im Dritten Reich 186 Reichstags‑ und Landtagsabgeordne​te umgebracht worden (311 kamen in meist jahrelange KZ‑Haft, 113 muss​ten auswandern), ohne dass deswegen auch nur ein Strafverfahren durch​geführt worden wäre ‑ auch später nicht. Das machte alles nichts, Haupt​sache, man hatte bei seinen politischen Morden ein braunes Hemd getra​gen! Dann gab es eventuell sogar noch einen Orden, auf jeden Fall aber Straffreistellung.

"Ein Orden und der Galgen werden auf die gleiche Weise verdient." (Juvenal, ca. 60 ‑ 140 n.Chr.)

Aufgrund der Verordnung über die Gewährung von Straffreiheit sind die Mörder von Potempa und andere braune Verbrecher freigelassen worden. Sie galten fürderhin als "Vorkämpfer der nationalen Erhebung XE "Vorkämpfer der nationalen Erhebung" ", ihre Morde als herausragende politische Taten für die "Bewegung".

"Normale" politische Taten von Nazi‑Kämpfern werden aus einem Bericht einer Assistenzärztin am Krankenhaus einer sächsischen Industriestadt und aus einem Brief eines SA‑Mannes an den auf Hitlers Geheiß im Zuge des nur behaupteten "Röhm‑Putsches" vom 30.06.1934 mit mehreren Hun​dert NS‑Gegnern und unliebsam gewordenen Nationalsozialisten ohne ge​richtliche Untersuchung und Gerichtsurteil umgebrachten SA‑​Stabs​chef Röhm deutlich:

"Wenn wir am Abend nach den Versammlungen die Verletzten hereinbekamen, dann wußte ich sofort, wel​cher Partei jeder angehörte, auch wenn er schon ausge​kleidet im Bett lag. Die mit der Kopfwunde vom Biersei​del oder Stuhlbein waren Nazis und die mit dem Stilett​stich in der Lunge waren Kommunisten."
 
Die handgreiflichen Wahlkampfauseinandersetzungen blieben aber nicht so einseitig:

"Ich habe in meiner Arbeit für die N.S.D.A.P. mehr als dreißigmal vor Gericht gestanden und bin achtmal wegen Körperverletzung, Widerstandsleistung und ähnlicher für einen Nazi selbstverständlicher Delikte vorbestraft. An der Abzahlung der Geldstrafen trage ich heute noch und habe zudem noch weitere Verfahren laufen. Ich bin fer​ner mindestens zwanzigmal mehr oder weniger schwer verletzt worden. Ich trage Messerstiche am Hinterkopf, an der linken Schulter, an der Unterlippe und am rechten Oberarm. Ich habe ferner noch nie einen Pfennig Partei​geld beansprucht oder bekommen, habe aber auf Kosten meines mir von meinem Vater hinterlassenen guten Ge​schäfts meine Zeit unserer Bewegung geopfert. Ich stehe heute vor dem wirtschaftlichen Ruin. ..."

Die Verordnung des Reichspräsidenten über die Gewährung von Straffrei​heit XE "Straffrei​heit, Gewährung von"  vom 21.03.33 ordnete eine bloß rückwirkende Straffreiheit an. Sie war vom Wortlaut her kein Freibrief für die Zukunft. Gleichwohl wurde sie als Startsignal für künftige, bald darauf verstärkt einsetzende, teilweise durch Gesetze "abgesicherte" Mordtaten der Nazis aufgefasst. Was einmal möglich gewesen war, müsste doch auch später wiederholbar sein! Die vergangenen Untaten der Nazis waren nachträglich juristisch zumindest entschuldigt und damit gebilligt worden. Warum sollte das dann für die Zukunft anders sein, wenn die Reichsregierung alle bisher in einem brau​nen Hemd verübten Straftaten gedeckt hatte? Die staatlicherseits ange​ordneten oder geduldeten Morde erreichten am 30.06.34 einen ersten Hö​hepunkt in der Niederschlagung des gar nicht geplant gewesenen und nicht stattgefundenen, aber gleichwohl von Hitler behaupteten sogenannten "Röhm​-Putsches", in dessen Verlauf Hitler Hunderte ihm unbequemer Gegner von links und rechts ‑ wie den ehemaligen Reichskanzler General von Schlei​cher mit Frau ‑ und sogar alte, aber ihm inzwischen lästig gewordene Par​teigänger ‑ wie den Organisator und Stabschef der SA und Reichsminister Röhm an prominentester Stelle und einige höhere Befehlshaber dieser Or​ganisation ‑ umbringen ließ, ohne auch nur den Versuch zu machen, ihnen eine Schuld nachzuweisen. 

Damit hatte Hitler ein juristisches Problem am Hals, denn auch damals bestand der Legalitätszwang XE "Legalitätszwang" , demzufolge jede bekannt gewordene Straftat von Staatsanwaltschaft und Polizei verfolgt werden musste. Und die Leichen lagen ja zu Hunderten herum! Die konnte man nicht alle klammheimlich im Gully verschwinden lassen oder in der Einöde verscharren. Dafür waren die ermordeten Gegner zum grollen Teil zu prominent gewesen. Nun muss es in einer demokratischen Staatsord​nung, die diesen Namen verdient, Gewaltenteilung derart geben, dass un​abhängig voneinander das Parlament als Legislative die als notwendig er​achteten Gesetze erlässt, die Regierung als Exekutive sie ausführt oder in ihrem Handeln an sie gebunden ist, und die Gerichte als Judikative über die Rechtmäßigkeit all dessen wachen. Nie aber darf es sein, dass es der Regierung als "Regierungsgesetzgeber XE "Regierungsgesetzgeber" " gestattet wäre, die Gesetze zu er​lassen, die sie gerade braucht, um ihrem rechtswidrigen Handeln das zer​schlissene Scheinmäntelchen "Regierungsgesetz" der angeblichen Recht​mäßigkeit ihres Vorgehens als des Führers neue juristische Kleider umhän​gen zu können. Hitler aber löste sein juristisches Problem der Ermordung seiner innenpolitischen Gegner dadurch, dass er am 03.07.34 nachträglich folgendes rückwirkendes Gesetz erließ:

„Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr XE "Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr" 
Vom 3. Juli 1934.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Einziger Artikel

Die zur Niederschlagung hoch= und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr Rechtens.

Berlin, den 3. Juli 1934.    

                         Der Reichskanzler: Adolf Hitler

                      Der Reichsminister des Inneren: Frick

                   Der Reichsminister der Justiz: Dr. Gürtner“

In dem Erlass nachträglicher oder rückwirkender Gesetze hatten die Nazis ja schon hinreichende Übung!

6 Das Ermächtigungsgesetz XE "Ermächtigungsgesetz"  vom 24.03.33 als "Verfassungsurkunde des Dritten Reiches" und seine Auswirkungen

Die juristische Grundlage für den (losgelöst von den hierfür einschlägig gewesenen Bestimmungen der Weimarer Verfassung) nicht durch das Parlament, sondern durch die Reichsregierung vorgenommenen Erlass des vorstehenden Gesetzes war das im folgenden noch näher anzusprechende Ermächtigungsgesetz vom 24.03.33, die dann von Juristen so genannte "Verfassungsurkunde des Dritten Reiches XE "Verfassungsurkunde des Dritten Reiches" ", gewesen. In dessen Artikel 1 hieß es:

"Reichsgesetze können außer in den in der Reichsverfas​sung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsre​gierung beschlossen werden."

Von dieser undemokratischen legalistischen Möglichkeit machte das Nazi‑Regime zur Verdeckung seiner außerhalb der Massenvernichtungsaktionen XE "Massenvernichtungsaktionen"  in den KZs begangenen Mordtaten exzessiven Gebrauch. Der Tag des angebli​chen Röhmputsches war durch die geschilderte juristische Aufarbeitung der von der unter Hitlers Führung stehenden Reichsregierung veranlassten Morde zum nunmehr offen sichtbaren Ende des Rechtsstaates geworden. Rechtsstaat und Rechtssicherheit hatten in Deutschland aufgehört zu exi​stieren! Der bedeutendste Staatsrechtsprofessor der Weimarer Republik, Carl Schmitt XE "Schmitt" , scheute und schämte sich nicht, die Abschaffung des Rechtsstaates in dem Aufsatz "Der Führer schützt das Recht" »wissenschaftlich zu begründen

"... Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Mißbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. ... Der wahre Führer ist immer auch Richter. Aus dem Führertum fließt das Richtertum. Wer beides voneinander trennen oder gar entgegensetzen will, macht den Richter entweder zum Gegenführer oder zum Werkzeug eines Gegenführers und sucht den Staat mit Hilfe der Justiz aus den Angeln zu heben. ...

In Wahrheit war die Tat des Führers echte Gerichtsbarkeit. Sie untersteht nicht der Justiz, sondern war selbst höchste Justiz. ... Das Richtertum des Führers entspringt derselben Rechtsquelle, der alles Recht jedes Volkes entspringt. In der höchsten Not bewährt sich das höchste Recht und erscheint der höchste Grad richterlich rächender Verwirklichung des Rechts. ..."
 
Weil mit der Verordnung des Reichspräsidenten über die Gewährung von Straffreiheit XE "Straffreiheit, Gewährung von"  vom 21.03.33 nur über die vor dem 21.03.33 begangenen Untaten und mit dem Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr vom 03.07.34 nur über die vom 30.06. ‑ 02.07.34 begangenen Straftaten das braune Hemd des Entschuldigens und Vergessens gebreitet worden ist, die fanatisierten Parteischläger aber ihr mörderisches Treiben nicht eingestellt hatten, war es später noch einmal erforderlich geworden, ca. 2 Jahre nach dem Verbot aller anderen Parteien außer der NSDAP und nach dem Tode Hindenburgs ungehindert - weil wieder durch die Exekutive vorgenommen - nachfolgendes Gesetz zu erlassen:

"Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit

Vom 23. April 1936.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlos​sen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Straffreiheit wird gewährt für Straftaten, zu denen sich der Täter durch Übereifer im Kampfe für den natio​nalsozialistischen Gedanken hat hinreißen lassen. Ausge​nommen sind vorsätzliche Zuwiderhandlungen, durch die der Tod eines Menschen herbeigeführt worden ist, sowie Handlungen, bei denen die Art der Ausführung oder die Beweggründe eine gemeine Gesinnung des Täters erken​nen lassen.

(2) Strafen, die wegen der im Abs. 1 bezeichneten Straf​taten beim Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig er​kannt und noch nicht vollstreckt sind, werden erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, wenn die Tat vor dem 20. April begangen ist; neue Verfahren werden nicht eingeleitet. ... "

Morde aus Übereifer für den natio​nalsozialistischen Gedanken wurden freigestellt waren also nicht aus gemeiner Gesinnung heraus geschehen!

Vor dem Inkrafttreten dieser NS‑Täter selbst für Mordtaten straffrei stel​lenden Gesetze und Verordnungen ist von der (aufgrund der Nachwirkun​gen bismarckscher Richterernennungspolitik XE "Richterernennungspolitik, bismarcksche"  in ihrer politischen Grundhal​tung) stark "rechtslastigen", weiterhin monarchistisch geprägt und anti​demokratisch eingestellt gewesenen deutschen Richterschaft des ehemali​gen Kaiserreiches schon jahrelang, wenn es galt, politisch bedingte Kör​perverletzungs‑ und Totschlagsdelikte abzuurteilen, nach dem Motto "Recht" gesprochen worden: "Ein Schuss von rechts: ein Monat ‑ ein Schuss von Links: ein Jahr." So verurteilte das LG Hildesheim nach einem Überfall der SA auf Mitglieder der die Weimarer Republik schützenden "Eisernen Front XE "Front, Eiserne" " einige SA‑Leute zu Gefängnis zwischen 6 ‑ 8 Monaten, die angegriffenen Sozialdemokraten aber, die sich nur in Notwehr zur Wehr gesetzt hatten, zu Zuchthaus‑ und Gefängnisstrafen zwischen 12 ‑ 24 Monaten. Die Anführer und Mitkämpfer der Münchener Räterepublik XE "Räterepublik, Münchner"  von1919 wurden mit einem Todesurteil und 2.209 Freiheitsstrafen von insge​samt über 6.000 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, von denen zwei Drittel abgesessen werden mussten. Aber der Kapp‑Putsch XE "Kapp‑Putsch"  von 1920, der die Reichsregierung zur Flucht aus Berlin gezwungen hatte und in dessen Ver​lauf von den Aufständischen über 200 Personen rechtswidrigerweise standrechtlich erschossen worden waren, wurde mit nur einer Verurteilung von 5 Jahren Festungshaft juristisch aufgearbeitet. Diese die nationalisti​schen Verbrecher wegen ihrer gleichgerichteten politischen Ziele der Be​seitigung der verhassten Republik, Wiederherstellung der Monarchie oder Errichtung einer rechtsgerichteten autoritären Staatsordnung verständnis​voll schützende Un‑Rechtsprechungspraxis stellte geradezu eine Aufforde​rung der Justiz an alle konservativen Gewalttäter dar, die so gemeint ge​wesen und auch so verstanden worden war. Auch bei schlimmsten Ver​brechen wurde nicht nach der Tat, sondern nach der politischen Gesinnung des Täters und seines Opfers geurteilt. So wurden die ergriffenen rechts​gerichteten Mörder des ehemaligen Reichsfinanzministers Erzberger XE "Erzberger"  für dieses Verbrechen nur mit 18 Monaten Gefängnis ‑ noch nicht einmal, wie damals für Mord vorgesehen, mit Zuchthaus(!) ‑ bestraft. Bei solchen geringen Strafen verwundert es nicht, dass ein Jahr später, 1922, zwei andere Rechtsextremisten ‑ ebenfalls aus dem Freikorps Ehrhardt XE "Freikorps Ehrhardt"  ‑ den Reichsaußenminister Rathenau XE "Rathenau"  ermordeten. Es wurde damals ‑ trotz der offensichtlichen Gesinnungsjustiz ‑ aber we​nigstens noch ein Schuldausspruch als Ausdruck der rechtlichen Missbilli​gung solcher Verbrechen gefällt.

Sühnung politischer Morde in der Weimarer Republik:

                                


Politische Morde begangen

                                
von Links-  
von Rechts-  
Gesamt-

                                  
stehenden   
stehenden     
zahl

Gesamtzahl der Morde                  
22        
354         
376

   davon ungesühnt                  
  4         
326         
330

   teilweise gesühnt                
  1          
  27          
  28

   gesühnt                         
17           
    1         
  18

Zahl der Verurteilungen               
38          
24    
62

Geständige Täter freigesprochen       
--          
   23

Dauer der Einsperrung je Mord  
15
 Jahre           
 4 Monate

Zahl der Hinrichtungen                
10          
    --          
  10 

Geldstrafe je Mord                    
--          
2 Papiermark

Politische Morde von links:

Gesamtzahl:  
22

Gesamtsühne:  
10
 Erschießungen, 248 Jahre, 9 Monate Einsperrung,

      
3
 lebenslängliche Zuchthausstrafen

Politische Morde von rechts:

Gesamtzahl:  
354

Gesamtsühne: 

 Keine Erschießungen, 90 Jahre, 2 Monate Einsperrung,

      
1
 lebenslängliche Haft, 730 Mark Geldstrafe

Von den im Zusammenhang mit dem Kapp-Putsch begangenen Verbrechen sind:

Amtlich bekanntgeworden 
705

Verfahren eingestellt  
176


Davon amnestiert           
412
Bestraft                 
1

 

Offener, als aus diesen Zahlen ersichtlich ist, kann keine (oft fälschlich Klassenjustiz genannte) Gesinnungsjustiz XE "Gesinnungsjustiz"  betrieben werden. Das war die Rechtspraxis der obersten deutschen Gerichte. Aber immerhin hatte es anfangs noch (allerdings nicht ernst zu nehmende) Strafverfahren gegen die Täter von "rechts" gegeben. Der Schein war zunächst noch gewahrt worden.

Mit dieser Verordnung und den Gesetzen über die Gewährung von Straf​freiheit gegenüber NS‑Tätern aber hatte der totalitäre Staat die bis dahin wenigstens dem Gesetzeswortlaut nach noch bestehende Gleichheit vor dem Gesetz nunmehr beseitigt. Nicht mehr die Tat, sondern allein die Gesinnung des Täters wurde bestraft oder belohnt. Es herrschte nackte Gesinnungs​justiz gegen politische Gegner. Mord war nicht mehr gleich Mord. Und an unruhigen Wochenenden wurden viele Gegner bei Straßenkämpfen und Saalschlachten erschlagen! In den Monaten Juli und August 1932 z.B. wa​ren über 300 Menschen durch politischen Terror getötet und rund 1.200 zum Teil erheblich verletzt worden. Am 17.07.32 hatte der "Altonaer Blutsonntag XE "Blutsonntag, Altonaer" " 17 Tote gefordert, am 31.07.1932, dem Tag der Reichs​tagswahl, hatte es 9 Tote als Opfer politischer Auseinandersetzungen ge​geben.

6.1 Das "Ermächtigungsgesetz" als Schlussstein in der gesetzlichen Per​vertierung der Weimarer Verfassung

Der Schlussstein in der gesetzlichen Pervertierung der im Ansatz demokra​tischen Weimarer Verfassung wurde am 24. März 1933 durch den Erlass des "Gesetz(es) zur Behebung der Not von Volk und Reich" in das juristi​sche Paragraphenwerk zur Unterdrückung andersdenkender Deutscher ge​setzt. Schon der Nazi‑Staatsrechtler Carl Schmitt bezeichnete dieses so​ genannte "Ermächtigungsgesetz XE "Ermächtigungsgesetz" " als die "Verfassungsurkunde des Dritten Reiches".

Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich XE "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich" 
Vom 24. März 1933

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind:

Artikel 1

Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt auch für die in den Artikeln 85 Abs. 2 und 87 der Reichsverfassung bezeichneten Gesetze.

Artikel 2 

Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtungen des Reichstages und des Reichsrates als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.

...

Artikel 5

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit dem 1. April 1937 außer Kraft; es tritt ferner außer Kraft, wenn die gegenwärtige Reichsregierung durch eine andere abgelöst wird. 

Berlin, den 24. März 1933

Das Gesetz behauptet in seinem Wortlaut, dass die Erfordernisse verfas​sungsändernder Gesetzgebung erfüllt gewesen seien. Dafür war gemäß Art. 76 WV die Anwesenheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglie​derzahl des Reichstages erforderlich, von denen wiederum zwei Drittel der Abänderung der Verfassung zustimmen mussten.

Wenn es darauf ankam, konnten die Nazis rechnen. Daher wussten sie, dass sie dieses Verfahrenserfordernis unter normalen Umständen nicht hätten erfüllen können. Um dennoch das angestrebte Ziel zu erreichen, wurde fol​gendermaßen manipuliert:

Die KPD‑Mandate wurden für ungültig erklärt, die KPD‑Abgeordneten am Betreten des Reichstages ‑ teilweise durch Überstellung in ein KZ ‑ gehin​dert, die Zustimmung des Zentrums wurde mit der falschen Zusage erli​stet, dass ‑ als Gegenleistung ‑ die "Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat XE "die \"Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat" " ("Reichs​tagsbrand​verordnung XE "Reichs​tagsbrand​verordnung" ") vom 28.02.33, mit der die Grundrechte annuliert worden waren, aufgehoben werden würde ‑ was aber niemals geschah ‑, und eine Änderung der Geschäftsordnung des Reichstages legte fest, dass "unentschuldigt Fehlende" als anwesend zu zählen seien. Wessen Fehlen als "unentschuldigt" gewertet werden solle, habe der (der NSDAP angehörende) Reichstagspräsident (Göring) zu ent​scheiden ‑ und Göring wusste ja, wen seine Banden auf den Stufen des Reichstages wegfingen und wen er darum als "unentschuldigt fehlend" und damit angeblich anwesend registrieren konnte!

Für uns ist heute unvorstellbar, dass der auf die Verfassung vereidigte da​malige Reichspräsident (das entspricht jetzt in der staatlichen Hierarchie der Position des Bundespräsidenten; der Reichspräsident hatte aber we​sentlich mehr Machtbefugnisse als das jetzt nur noch repräsentative Amt des Bundespräsidenten seinem Inhaber ermöglicht) von Hindenburg alle diese Verordnungen und Gesetze unterschrieben und damit ihr Inkrafttre​ten ermöglicht hatte. Hatte er doch den in Artikel 42 WV festgelegten Amtseid geleistet:

"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deut​schen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, die Verfassung und die Gesetze des Reiches wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde."

Aber Hindenburg hatte schon vorher im Falle der "Flaggenverordnung XE "Flaggenverordnung" " die Verfassung gebrochen und damit gezeigt, wie gering er sie achtete. Artikel 3 WV hatte in bewusster Anknüpfung an freiheitlich‑republikanische Tradi​tionen zweifelsfrei bestimmt:

"Die Reichsfarben sind schwarz‑rot‑gold."

(So ähnlich lautet jetzt auch wieder 

Art. 22 GG:

"Die Bundesflagge ist schwarz‑rot‑gold.")

Mit der Festlegung auf diese Farben als Reichsflagge sollte bewusst die Tradition der Freiheitskämpfer gegen die napoleonische Gewaltherrschaft und die der demokratie‑hungrigen Studentenschaft des 19. Jahrhunderts gegen die polizeistaatliche Obrigkeit aufgenommen werden. Sie war durch Bismarck wegen ihres Freiheitsstrebens unterdrückt worden. Bismarck hat​te in Ablehnung der freiheitlich‑demokratischen Bestrebungen unter der Verwendung der Farben Preußens und der Hansestädte schwarz‑weiß‑rot als Farben für das von Preußen geführte Kaiserreich bestimmt. Als dieses am Ende des Ersten Weltkrieges zusammengebrochen war, sollte der de​mokratische Neuanfang durch den Rückgriff auf schwarz‑rot‑gold und da​mit die ersten neuzeitlichen demokratischen Bestrebungen in Deutschland symbolisiert werden. Hindenburg aber, der greise, ehemalige kaiserliche Feldmarschall des Ersten Weltkrieges, in seinem Herzen immer noch glü​hender Monarchist und erzkonservativ bis in die Knochen, der nach seiner Wahl zum zweiten deutschen Reichspräsidenten (nach Ebert) bei dem in​zwischen in niederländischem Exil lebenden ehemaligen deutschen Kaiser zunächst nachgefragt hatte, ob der (Asylant) es genehmige, dass Hinden​burg die Wahl des deutschen Volkes annehme, Hindenburg hatte am 12.03.33 eine Flaggenverordnung erlassen, die bestimmte, dass entgegen Art. 3 WV, der als Far​ben der Reichsflagge alleine schwarz‑rot‑gold ange​ordnet hatte, die schwarz‑weiß‑rote des ehemaligen Kaiserreiches und die Hakenkreuz‑Flagge der Nazis als gleichberechtigte Reichsflaggen verwen​det werden dürften. Das war ein klarer Verfassungsbruch! Damit hatte er die Verfassung, auf die er extra vereidigt worden war, genauso folgenlos gebrochen, wie später der zweite deutsche Bundespräsident Lübke das Grundgesetz, als er der Professorin Faßbender die Aushändigung des von dem französischen Staatspräsidenten de Gaulle verliehenen höchsten Ordens für wissenschaftliche Verdienste um die französische Sprache ver​weigert und dafür eine vor dem Grundgesetz unhaltbare Begründung gege​ben hatte.

Mit der Ausfertigung des Ermächtigungsgesetzes XE "Ermächtigungsgesetz"  hatte Hindenburg "nur" unterzeichnet, was der Reichstag ‑ nach den Manipulationen der Nazis ‑ "mehrheitlich" beschlossen hatte. Von den im Reichstag verbliebenen Ab​geordneten verweigerten nur die Sozialdemokraten ihre Zustimmung. Alle anderen lieferten den Staat an die braunen Verbrecher aus ‑ auch der Ab​geordnete Theodor Heuss, später (1949 ‑ 1959) als Prof. Heuss unser er​ster und allseits geachteter Bundespräsident.

(Seine persönlichen Erfahrungen mit der Änderung der Weimarer Verfas​sung durch u.a. seine Zustimmung zu dem Ermächtigungsgesetz brachten ihn dazu, die neue, von ihm mitgeschaffene Verfassung des Grundgeset​zes so zu respektieren, dass er eine von den Parteien kurz vor Ablauf seiner zweiten Amtsperiode erwogene Grundgesetzänderung des Art. 54 11 GG:

"Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. An​schließende Wiederwahl ist nur einmal möglich."

mit der ihm eine dritte Amtsperiode ermöglicht werden sollte, im Vorwege ablehnte.)

6.2 Die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes

Die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes lag darin, dass durch dieses Ge​setz die Legislative Parlament der Exekutive Regierung das Recht übertrug, Gesetze auf dem vom Parlament nicht kontrollierbaren Verordnungswege zu erlassen. Die Gewaltenteilung XE "Gewaltenteilung"  zwischen Legislative und Exekutive, das Grunderfordernis einer demokratischen Verfassung, in der sich die drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative in einer "balance of power XE "balance of power" " gegenseitig in Schach halten, wurde damit (zunächst angeblich nur vor​übergehend) aufgehoben. Das Parlament schaltete sich damit für die Dauer der Gültigkeit des Ermächtigungsgesetzes vorn 24.03.33 bis zum 08.05.45 zugunsten des "Regierungsgesetzgebers" selbst aus. Die Wei​marer Verfassung wurde so außer Kraft gesetzt. Der Staatsrechtler Carl Schmitt kommentierte als juristischer Wegbereiter der Nationalsozialisten die Annahme des Ermächtigungsgesetzes mit den Worten:

"Es ist auch nicht ohne Wert, daß ein System sich in al​ler Form gemäß seiner eigenen Legalität selber aufgibt und sein Siegel unter sein eigenes Ende setzt. Aber das ist dann doch nur die Abdankung und Todeserklärung des alten, nicht aber die Wesensbestimmung des neuen Rechts. Weder die Grundlage, noch die Grenze, noch ir​gendein wesentlicher Auslegungsgesichtspunkt, der den heutigen Staat binden könnte, läßt sich aus der alten, abgedankten Epoche ableiten."

Die im Ermächtigungsgesetz zunächst genannte zeitliche Befristung ist immer wieder verlängert und zuletzt auf unbestimmte Zeit ausgedehnt worden. Auf der Grundlage dieses Gesetzes sind dann scheinlegal, weil formal richtig, weitere Gesetze erlassen worden. Im Zusammenhang mit dem von dem Bruder des als Reichstagsbrandstifter verurteilten und hin​gerichteten Marius van der Lubbe 1982 angestrebten Wiederaufnahmever​fahren war das Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe an​gesprochen worden, das am 29.03.33 ebenfalls von der Reichsregierung erlassen worden war und als weiteren Verstoß gegen fundamentalste Rechtsgrundsätze rückwirkend die Verhängung der Todesstrafe scheinlegal für Taten ermöglichte, die zu einem Zeitpunkt begangen worden waren, als es dieses Gesetz noch gar nicht gegeben hatte! Nur auf der Grundlage dieses am 29.03.33 verkündeten Gesetzes war dann van der Lubbe für den von ihm einen Monat zuvor am 27.02.33 begangenen Reichstags​brand XE "Reichstags​brand"  hingerichtet worden.

6.3 Der "Führer" als oberster Gerichtsherr XE "Gerichtsherr, oberster" 
Die durch dieses Gesetz auf Hitler übertragene unumschränkte Gesetzge​bungsvollmacht blieb bis 1945 die Grundlage der nationalsozialistischen Diktatur mit ihren verheerenden Auswirkungen, von der alle Deutschen ‑ auch die nationalsozialistisch verblendeten ‑ erst am 08. Mai 1945 durch die Kapitulation Nazi‑Deutschlands vor den Alliierten von diesen von dem NS‑Unrechtsregime befreit worden sind, das aus eigener innerer Kraft ab​zuschütteln die wenigen einflussreichen Gegner des NS‑Regimes als Anfüh​rer eines nationalen Widerstandes nicht in der Lage gewesen waren; und für mehr als 17 Millionen Deutsche des damaligen Mitteldeutsch​lands begann statt des braunen dann der rote Terror, nachdem den natio​nalsozialistischen Anfängen nicht rechtzeitig durch die Richterschaft ge​wehrt worden war. Die NS‑Diktatur ermöglichte Hitler willkürliches, von jeglicher Kontrolle befreites Handeln zu Lasten der Grundrechte der Deut​schen und der Grundlagen der bürgerlich‑demokratischen Rechtsordnung, dessen Willkürlichkeit nach vorangegangener Aufhebung der Presse‑ und Informationsfreiheit durch die Notverordnung vom 28.02.33 auch nicht mehr der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden konnte. Der "Führer" Adolf Hitler hatte diktatorische Vollmachten. Bald ließ er sich auch zum obersten Gerichtsherrn ausrufen und kontrollierte damit auch die dritte Gewalt, die Rechtsprechung. Zu dem Herrschaftssystem der unbeschränk​ten Willkür und Gewalt gehörte z.B. auch, dass Hitler als "oberster Ge​richtsherr" schon rechtskräftig gewordene, ihm zu milde erscheinende Ge​richtsurteile, wenn er von ihnen aus der Zeitung oder durch Zufall erfahren hatte, nach eigenem Gutdünken abänderte. Teilweise wurden die verurteil​ten Delinquenten ohne Einschaltung der Justiz auf ergangenen Führerbe​fehl XE "Führerbe​fehl"  von der Polizei erschossen. Ab 1942 wurde Hitler mit solchen "Nebensächlichkeiten" gar nicht mehr behelligt, nachdem Himmler mit dem Justizministerium ein "Abkommen über die Korrektur bei nicht genügenden Justizurteilen durch polizeiliche Sonderbehandlung" getroffen hatte. Die SS XE "SS"  "korrigierte" auf diese Weise die durch die sowieso schon abhängige Justiz ergangenen Urteile!

Der von Hitler ernannte "Reichsrechtsführer" (Reichsminister der Justiz) Frank proklamierte am 14.01.1936 Leitsätze für das Justiz(un)wesen XE "Leitsätze für das Justiz(un)wesen"  und insbesondere die Richterschaft, deren auszugsweise Wiedergabe das Rechtsverständnis der führenden Nationalsozialisten widerspiegeln:

1. Der Richter ist nicht als Hoheitsträger des Staates über den Staatsbürger gesetzt, sondern er steht als Glied in der lebendigen Gemeinschaft des deutschen Volkes. Es ist nicht seine Aufgabe, einer über der Volksgemein​schaft stehenden Rechtsordnung zur Anwendung zu ver​helfen oder allgemeine Wertvorstellungen durchzusetzen, vielmehr hat er die konkrete völkische Gemeinschafts​ordnung zu wahren, Schädlinge auszumerzen, gemein​schaftswidriges Verhalten zu ahnden und Streit unter Gemeinschaftsgliedern zu schlichten.

2. Grundlage der Auslegung aller Rechtsquellen ist die nationalsozialistische Weltanschauung, wie sie insbeson​dere in dem Parteiprogramm und den Äußerungen unse​res Führers ihren Ausdruck findet.

3. Gegenüber Führerentscheidungen, die in die Form ei​nes Gesetzes oder einer Verordnung gekleidet sind, steht dem Richter kein Prüfungsrecht zu. Auch an sonstige Entscheidungen des Führers ist der Richter gebunden, sofern in ihnen der Wille, Recht zu setzen, unzweideutig zum Ausdruck kommt.

4. Gesetzliche Bestimmungen, die vor der nationalsoziali​stischen Revolution erlassen worden sind, dürfen nicht angewendet werden, wenn ihre Anwendung dem heuti​gen gesunden Volksempfinden ins Gesicht schlagen würde.

...

6. Zur Erfüllung seiner Aufgaben in der Volksgemein​schaft muß der Richter unabhängig sein. Er ist nicht an Weisungen gebunden. Unabhängigkeit und Würde des Richters machen geeignete Sicherungen gegen Beeinflus​sungsversuche und ungerechtfertigte Angriffe erforder​lich."
 

Kontrollfrage: Ist der letzte Punkt ernst zu nehmen, wenn man ihn mit den zuvor aufgestellten Forderungen an die Richter vergleicht? Die Frage stellen, heißt sie verneinen, denn wenn es den Richtern zur Aufgabe gemacht wurde, „Schädlinge auszumerzen“, dann konnten sie ja nur noch über die Art der Tötung befinden: durch Erschießen oder Erhängen.

Diese Richtlinien fassten nur zusammen und verdeutlichten nur die zu der Zeit schon längst gängige Praxis, dass "Führerbefehle XE "Führerbefehl" " ohne die Einschal​tung des Parlaments Gesetzeskraft erlangten, weil der "Führer" die natio​nalsozialistische Weltanschauung am besten verstanden habe.

"Ihm gegenüber bedarf es keiner Garantie für die Wah​rung der Gerechtigkeit, da er kraft seines Führertums Hü​ter der Verfassung ist und das heißt hier: der unge​schriebenen Rechtsidee seines Volkes ist.",

liebedienerte z.B. der Jurist Larenz. (Das die ‘68er gegen solche damals immer noch lehrenden Professoren rebellierten, müsste allgemein nachvollziehbar sein!) 

Die NS‑Propaganda machte aus solcher Ansicht den Schlachtruf: "Führer befiehl ‑ wir folgen!" 

Die Geschichte machte daraus die bittere Einsicht: "Führer befiehl ‑ wir tragen die Folgen!"

6.4 "Recht" als Mittel zur Ausrottung weltanschaulicher Gegner XE "Ausrottung weltanschaulicher Gegner" 
Zu viele Richter aller Gerichtszweige unterwarfen sich zu Anfang ohne Zwang in maßloser Rechtsblindheit einer verbrecherischen Staatsräson, übten alltäglichen Terror bis in den privatesten Bereich durch im national​sozialistischen Geist erlassene Unrechtsurteile ‑ so wurden z.B. Kinder, die in der Schule nicht den Arm zum "deutschen Gruß" hochrecken woll​ten, zum Teil sogar ihren Eltern wegen deren "Versagen" in der Erziehung dieser Kinder weggenommen und in Heime gesteckt ‑ und "ließen sich vom Richter zum Henker degradieren" (Rasenhorn). Wenn etwas im Gewande eines Gesetzesparagraphen einherwandelte, warfen sie sich davor in den Staub (Ostermeyer). So wurde "Recht' zur Chiffre für die Ausrottung be​liebiger weltanschaulich definierter Gegnergruppen (Rüthers), weil die Richterschaft nicht den zum überwiegenden Teil von ihr begrüßten Anfän​gen wehren wollte, als sie es noch gefahrlos hätten tun können. Es ent​stand mit der Zeit auf allen Rechtsgebieten ein Herrschaftssystem der un​beschränkten Willkür und Gewalt, das durch keinerlei rechtliche Garantien, wie z.B. das Verbot einer Bestrafung bei fehlender strafgesetzlicher An​ordnung, eingeschränkt war. Die Handhabe hierzu bot im Strafrecht der im Juni 1935 neu formulierte

§ 2 des StGB: 

"Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und dem gesunden Volksempfinden Be​strafung verdient."

6.5 § 2 StGB von 1935 als archimedischer Punkt für die Bestrafung je​des Missliebigen durch Beseitigung der Garantiefunktion der Straftatbe​stände

Damit war die für jeden Rechtsstaat unabdingbare Garantiefunktion der Straftatbestände XE "Garantiefunktion der Straftatbestände" , dass nur bestraft werden kann, wer gegen ein vor der Begehung einer Tat erlassenes Gesetz verstoßen hat, ausgehebelt worden. § 2 StGB von 1935 war der archimedische Punkt für die Bestrafung jedes Missliebigen. Wenn es kein Spezialgesetz gab, gegen das ein Missliebiger verstoßen hatte, man aber trotzdem seine Bestrafung erreichen wollte, dann wurde mit einer im Strafrecht vor und nach der NS‑Herrschaft verbo​tenen Rechtsanalogie XE "Rechtsanalogie"  zuungunsten eines Angeklagten ein auf den abzuur​teilenden Lebenssachverhalt an sich nicht passender Straftatbestand von furchtbaren Juristen XE "Juristen, furchtbare"  in das juristische Prokrustesbett gepackt, dort über​dehnt, bis die um den Schein der Rechtswahrung penibel bemühten Nazi-​Juristen glaubten, in willkürlicher Anlehnung an einen an sich nicht ein​schlägigen Straftatbestand nach dessen Vergewaltigung durch Rechtsbeu​gung eine Straftat konstruieren und ihretwegen eine Verurteilung ausspre​chen zu können.

Oft wurden von Gerichten Freigesprochene von der Polizei noch im Ge​richtssaal erneut verhaftet und ohne Verfahren in Konzentrationslager XE "Konzentrationslager"  ab​transportiert ‑ wo sie dann zum Teil und mit der Dauer der NS‑Diktatur zu​nehmend "auf der Flucht erschossen" worden sind, wenn man sie nicht gerade an angeblichem "Herzversagen" sterben ließ. Teilweise infor​mierten Staatsanwälte schon im Vornherein die Gestapo, wenn sie einen Freispruch des von ihnen Angeklagten befürchteten und sie ihn trotz die​ses erwarteten Freispruchs einer nach ihren nationalsozialistischen Maß​stäben "gerechten Bestrafung" überantworten wollten. Die an keinerlei rechtliche Beschränkungen gebundene Gestapo wurde als "zweite Justiz" angesehen und eingesetzt, wenn die normale (erste) wieder einmal versagt hatte.

6.6 Völlige Pervertierung des Rechts durch das Reichsgericht

Der völligen Pervertierung des Rechts hatte das Reichsgericht als oberstes deutsches Gericht in jahrelanger beschämender "Rechts‑Sprechung" die Bahn geebnet, als es hinter juristischen Konstruktionen wie z.B. der der rechtfertigenden "Staatsnotwehr XE "Staatsnotwehr" " Partei für die Nazis in den innenpoliti​schen Auseinandersetzungen ergriff: Die der Weimarer Republik feindlich gesonnenen, die NS‑Diktatur anstrebenden Täter hätten stellvertretend für den Staat in Notwehr gehandelt, weil dem Staat durch das Gesetz die Hände gebunden seien! Dieses Argument der obersten Richter muss man einmal auf der juristischen Zunge zergehen lassen: Weil der an Gesetze gebundene Staat niemanden ohne Rechtsgrund töten dürfe, müssten Rechtsradikale diese dem Staat verbotenen Morde als "Staatsnotwehr" verüben. 

Was für ein Rechtsverständnis der obersten Richter offenbart sich in dieser Argumentation! Bei einer solchen Rechtsauffassung unseres obersten Gerichtes könnten sich Rechtsradikale auch heute noch in ihren Handlungen gerechtfertigt sehen, wenn sie, wie seit einigen Jahren geschehen, Ausländer und andere ihnen Missliebige durch die Straßen jagen, niederstiefeln, aus fahrenden Zügen werfen, sie in ihren Häusern verbrennen. Der nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches eingetretene Wandel der Rechtsprechung von damals zu heute macht den Wandel von einer (zu Anfang noch verschleierten) Diktatur zum Rechtsstaat aus!

Es wurde von den Richtern also zunächst zwischen Staat, (nationalsozialistischem) "Recht" und der verhassten re​publikanisch‑demokratischen Staatsform unterschieden. Das von den Rich​tern so gesehene und darum so ausgelegte (vermeintliche) Interesse des Staates stehe über dem Recht. Die Justiz könne nicht verneinen, was der Staat in Form der Exekutive oder verbrecherische Totschläger oder Mörder "der Bewegung" an Handlungen vornehmen. Was die NSDAP als Gewis​sen der deutschen Nation XE "NSDAP als Gewis​sen der deutschen Nation"  ablehne und bekämpfe, könne nicht durch das Recht geschützt werden. Recht war, was den Zielen der Partei frommte. Die von der Partei verfolgten Ziele wurden mit denen des Staates gleichge​setzt. Daher seien selbst schwerste Verbrechen wie Fememorde nicht strafbar, wenn sie im (von den Richtern so interpretierten) Interesse des Staates begangen worden waren. Dagegen wurden republiktreue Staats​bürger und Pazifisten wie der während seiner KZ-Haft für seinen Mut mit dem Friedensnobelpreis geehrte Carl von Ossietzky von eben diesen Richtern be​straft, wenn sie aufdeckten, wie die Reichswehr ‑ durch Behörden gedeckt ‑ die Bestimmungen über die Begrenzung der Reichswehrstärke unterlief und verbotenerweise die "Schwarze Reichswehr XE "Reichswehr, Schwarze" " aufbaute. Solches ge​setzmäßige Verhalten engagierter Bürger wurde bestraft, weil es den Staatsinteressen, wie die obersten Richter sie aus ihrer rechts​konservativen oder nationalsozialistischen Gesinnung heraus interpretiert wissen wollten und sie darum in ihren Urteilen auch selber so interpretier​ten, zuwiderlief. Die obersten Richter und viele Juristen in der Verwaltung lieferten den Staat wegen seiner ihnen verhassten, von den "Sozis" geführ​ten republikanisch‑demokratischen Ordnung an die braunen Horden aus, obwohl Hitler in einem Hochverratsprozess als Zeuge geladen vor dem Reichsgericht zum Schluss einer unbeanstandet gebliebenen zweistündigen letztlich reinen Propagandarede unverhüllt angedroht hatte: "Wenn unsere Bewegung siegt, dann wird ein neuer Staatsgerichtshof zusammentreten, und vor diesem soll dann das Novemberverbrechen [der Kapitulation zur Beendigung des Ersten Weltkrieges] von 1918 seine Sühne finden, dann allerdings werden auch Köpfe in den Sand rollen." Folgerichtig wurde einer der ins Ausland geflüchteten Mörder des Reichsfinanzministers Erzberger am 21.03.33 wegen seiner Tat "im Kampf für die nationale Erhebung des deutschen Volkes" amnestiert. Nach dem Krieg verursachte das LG Offen​burg, vor dem dieser Mörder wegen dieses Mordes angeklagt worden war, einen Justizskandal, weil es die Nazi‑Amnestie für rechtsgültig erklärt und das Verfahren u.a. mit der Begründung eingestellt hatte, dass dieser Ver​brecher von vaterländischen Motiven geleitet gewesen war, und er aus übereifriger Vaterlandsliebe gemeint habe, Deutschland retten zu müssen. Diese unverfroren‑verständnisvoll rechtfertigende Begründung aus den frühen Jahren der Bundesrepublik verwundert nicht, wenn man in Rechnung stellt, dass bereits 1948 wieder rund 30 Pro​zent der Gerichtspräsidenten und 80 bis 90 Prozent der Landgerichtsdirek​toren und Landgerichtsräte an Gerichten der Bundesrepublik ehemalige Parteigenossen waren, die ihr inneres Wertesystem nicht unbedingt geläu​tert hatten! Sie urteilten weiter aus ihrer früheren Geisteshaltung heraus, die unübertroffen uneinsichtig, selbstgerecht und schamlos naiv von dem ehemaligen Baden‑Württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger als versuchte Rechtfertigung für seine Urteile als Marinerichter vorgebracht worden war: "Was damals Recht war, kann heute doch kein Unrecht sein! " Doch es kann! Gegen eine solche Geisteshaltung rebellierten u.a. die ‘68er - und Filbinger musste gehen.

6.7 Die Fallbeiljustiz XE "Fallbeiljustiz"  der "Mörder in den Roben" blieb in der BRD durch gewollte Versäumnisse ungeahndet

Was wurde von bundesrepublikanischer Seite nach dem Krieg zur juristischen Aufarbeitung der Unrechts​urteile und zur Verfolgung der "Mörder in der Robe XE "Mörder in der Robe" " unternommen? (So gut wie) Nichts! 

Der US-Militärgerichtshof hatte zwei Jahre nach Kriegsende 1947 im sogenannten „Nürnberger Juristenprozess XE "Juristenprozeß, Nürnberger" “ das Unrecht der NS-Rechtsprechung zu sühnen gesucht: „Die Angeklagten sind solch unermesslicher Ver​brechen beschuldigt, dass bloße Einzelfälle von Verbrechenstatbeständen im Vergleich dazu unbedeutend erscheinen. Die Beschuldigung, kurz gesagt, ist die der bewussten Teilnahme an einem über das ganze Land verbreiteten und von der Regierung organisierten System der Grausamkeit und Ungerechtigkeit unter Verletzung der Kriegsgesetze und der Gesetze der Menschlichkeit, begangen im Namen des Rechts und unter der Autorität des Justizministeriums mit Hilfe der Gerichte. Der Dolch des Mörders war unter der Robe des Juristen verborgen.“
 Zwölf Juristen wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt.
 

Die "Richter mit dem Dolch unter dem Talar" (Nürnberger Chefankläger Taylor) wurden aber wenige Jahre später begnadigt, darunter auch jener Nürnberger Landgerichtsdirektor Oswald Rothaug, der nach dem Krieg süffisant bemerkt hatte: "Sollten wir in Rechtsfragen daneben gegriffen haben - na und? Das kommt doch jeden Tag vor." Sicher kommt das jeden Tag vor, aber nicht so willkürlich und mörderisch, wie dieser Rothaug mit seinen Beisitzern den Vorsteher der "Jüdischen Kultusgemeinde Nürnberg", Leo Katzenberger XE "Katzenberger" , auf Grund einer Denunziation wegen angeblich begangener "Rassenschande XE "Rassenschande" " in einem selbst zu damaliger Zeit Aufsehen erregenden Verfahren zum Tode verurteilt hatte. (2002 kam der nach dem Schicksal der Hauptpersonen gedrehte Film „Leo und Claire“ in die Kinos.) Dieses - im nationalsozialistischen Hetzblatt „Der Stürmer“ für solche „Delikte“ seit 1938 geforderte - Todesurteil erging 1942, obwohl das Gesetz zur Reinhaltung des deutschen Blutes für "Rassenschande" keine Todesstrafe vorsah, der Angeklagte und die 30 Jahre jüngere Tochter seines (arischen) Freundes die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestritten hatten und durch Zeugenaussagen nur festgestellt worden war, dass der Angeklagte der Frau einmal in einem Café einen Blumenstrauß überreicht hatte, beide die gleiche Zigarettenmarke rauchten und sie angeblich wiederholt erschrocken reagiert haben solle, wenn einer beim Verlassen der Wohnung des anderen beobachtet worden war. Außerdem wurde gegen diese Frau, die in einem der Häuser des Angeklagten von diesem Freund ihres Vaters einen Laden gemietet hatte, als Schuldeingeständnis gewertet, nichts dagegen unternommen zu haben, dass sie von anderen Hausbewohnern als "Judenmensch" beschimpft worden war. Die Angeklagte gab an, dass sie dem Angeklagten „... gelegentlich mal einen Kuß gegeben und zugelassen habe, daß Katzenberger sie küßte. Hierbei habe sie sich auch öfters dem Katzenberger auf den Schoß gesetzt; das sei so ihre Art, da denke sie sich nichts dabei. Keineswegs sei etwa in geschlechtlichen Beweggründen der Ausgangspunkt für ihr Handeln zu suchen. Sie habe stets auch angenommen, daß Katzenberger keine anderen als nur fürsorglich väterliche Gefühle zu ihr beherrschten.“ Diese in der Urteilsbegründung festgehaltenen und wiedergegebenen Einlassungen reichten dem Gericht als Schuldnachweis für die - unzulässige - Verhängung der Todesstrafe wegen begangener „Ras​sen​schande“ aus:

„Das Gericht ist auf Grund des wiederholt charakterisierten Verhaltens der Angeklagten zueinander davon überzeugt, daß es sich bei dem 10 Jahre lang gepflogenen Verhältnis des Katzenberger zur Seiler um Beziehungen ausschließlich geschlechtlicher Natur handelte. Nur so kann deren vertrauter Umgang erklärt werden. Bei der Unmenge von verführerischen Gelegenheiten kann kein Zweifel bestehen, daß der Angeklagte Katzenberger mit der Seiler in fortgesetzter Geschlechtsverbindung stand. Die gegenteiligen Behauptungen des Katzenberger, er habe kein geschlechtliches Interesse an der Seiler gehabt, hält das Gericht für unwahr; ... Das Gericht ist deshalb überzeugt, daß Katzenberger mit der Seiler nach Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze bis zum März 1940 an nicht mehr feststellbaren Tagen und in nicht bestimmter Zahl wiederholt Geschlechtsverkehr hatte.

Unter außerehelichem Geschlechtsverkehr im Sinne des Blutschutzgesetzes ist neben dem Beischlaf jede Art geschlechtlicher Betätigung mit einem Angehörigen des anderen Geschlechts zu verstehen, die nach der Art ihrer Vornahme bestimmt ist, an Stelle des Beischlafs der Befriedigung des Geschlechtstriebes mindestens des einen Teiles zu dienen. ... Hätte der Jude an der Seiler nur diese sogenannten (Ersatzhandlungen( vorgenommen, so hätte er schon dadurch den vollen gesetzlichen Tatbestand der Rassenschande erfüllt.

Die nationalsozialistische politische Lebensform des deutschen Volkes hat ihre Grundlage im Gemeinschaftsleben. Eine Grundfrage dieses völkischen Gemeinschaftslebens ist die Rassenfrage. Die Rassenschande im Verkehr des Juden mit einer deutschen Frau schändet die deutsche Rasse, stellt einen schweren Angriff auf die Reinheit des deutschen Blutes im rassenschänderischen Angriff auf die deutsche Frau dar. Das Schutzbedürfnis ist ein besonders großes.

Das Gericht erachtet es für geboten, als einzig mögliche Antwort auf die Frivolität des Angeklagten gegen ihn die in Anwendung des § 4 der VO gegen Volksschädlinge vorgesehene schwerste Strafe, die Todesstrafe, auszusprechen.“

Wer solche Richter hatte, der brauchte wahrlich keine Gestapo XE "Gestapo"  mehr!

Trotz der dokumentierten Fallbeiljustiz XE "Fallbeiljustiz"  des Volksgerichtshofes (mit seinen 5.243 Todesurteilen) und der anderen Gerichte, die insgesamt mehr als 37.000 Todesurteile verkündet haben und fast ausnahmslos vollstrecken ließen, ist nach dem Kriege keiner der "Mörder in der Robe XE "Mörder in der Robe" " von einem bundesdeutschen Gericht für seine Untaten rechtskräftig verur​teilt worden. Die großenteils von ehemaligen NS‑Richtern beherrschte nunmehr bundesdeutsche Justiz war nicht bereit gewesen, ihre Rolle in der NS‑Zeit in kritischer Aufarbeitung der "NS‑(Un‑)Rechtsprechung" zu erör​tern und daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Eine Selbstrei​nigung der Justiz hat nach 1945 nicht einmal in Ansätzen stattgefunden. Eine kleine Bronzetafel vor z.B. dem Hanseatischen OLG in Hamburg, mehr als 55 Jahre nach den auch und gerade von der Hamburger Justiz verüb​ten Justizuntaten angebracht, mit dem teilweise etwas schamhaft anmu​tenden Wortlaut:

"Die deutsche Justiz wurde in der Zeit nach 1933 zum willfährigen Instrument der nationalsozialistischen Dikta​tur. Richter und Staatsanwälte vollstreckten vom Ras​senwahn geprägte Gesetze gegen Juden, Polen, Russen und andere Gruppen. Sie exekutierten den Vernich​tungswillen des totalitären Staates gegen Menschen, die politisch oder weltanschaulich anders dachten oder die aus anderen Gründen ausgestoßen werden sollten. Rich​ter und Staatsanwälte beteiligten sich an der Entrechtung und ermöglichten die Liquidierung. Fast alle beschwiegen das Unrecht. Widerstand gegen den staatlichen Terror leisteten nur wenige.

In dem Bestreben, nicht durch Verschweigen des Un​rechts und Vergessen der Opfer eine zweite Schuld auf uns Heutige zu laden, treten wir dafür ein, den Opfern der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz ... ein Erinne​rungsmal zu setzen.

Juni 1990

Die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaften

Die Justizbehörde  

Die Organisationen und Verbände für den Justizbereich"

ist eine sehr dürftige, zu späte, aber durchaus typische Form der unver​bindlichen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit! Die Hamburger Staatsanwaltschaft hätte da einen besonders großen Nachholbedarf gehabt, denn nach einer vom zuständigen Landgerichtspräsidenten schon damals öffentlich geäußerten Vermutung arbeitete sie "offensichtlich" so eng mit der Gestapo XE "Gestapo"  zusammen, dass sie die Gestapo in Fällen, in denen ihr ein zu mildes Urteil des Gerichts nicht passte, dazu veranlasste, den Ange​klagten nach seinem Freispruch auf den Stufen des Gerichts in Empfang zu nehmen und ihn ‑ trotz oder eher wegen des Freispruchs ‑ auf unbestimm​te Zeit oder als Reise ohne Wiederkehr in einem Konzentrationslager ver​schwinden zu lassen.

Inzwischen ist diese Bronzetafel mit dem vorstehend zitierten Text durch eine andere Tafel ersetzt worden:

„Wir gedenken der Opfer, die von 1933 bis 1945 durch Richter und Staatsanwälte der Hamburger Justiz entrechtet, mißachtet, gequält, ihrer Freiheit beraubt und zu Tode gebracht worden sind.

Ihr Leiden ist uns Mahnung.“

Es macht durchaus Sinn, dass auf der Erinnerungstafel „Richter und Staatsanwälte“ nur durch eine verbindende Konjunktion getrennt nebeneinander stehend angesprochen werden, denn sie handelten nicht als voneinander unabhängige Justizorgane, sondern im kungelnden Zusammenwirken so schamlos, dass das Reichsministerium sich gezwungen sah, in einem Erlass vom 15.01.45 mehr Diskretion nach außen zu verordnen:

„Anordnung des Reichsjustizministeriums 

In der Öffentlichkeit dürfen keine Mißverständnisse entstehen. Staatsanwaltschaft und Gericht dürfen nicht vor den Augen des Publikums gemeinsam in das Beratungszimmer gehen. Nach Berichten finden immer noch Beratungen zwischen Staatsanwalt und Gericht in einer Form statt, die dem Ansehen der Rechtspflege abträglich sind. In einem Falle hat der Angeklagte vom Flur durch eine offenstehende Tür die Beratung des Gerichts in Anwesenheit seines Staatsanwaltes mitverfolgen können. 

15.01.45“

(DIE WELT 15.01.05)

Nur einmal war 1967 ein Richter des Volksgerichtshofes, Rehse XE "Rehse" , zur Sühnung der unter seiner Beteiligung gefällten 231 Todesurteile vor einem bundesdeutschen Gericht angeklagt und erstinstanzlich wegen Beihilfe zum Mord und zum Mordversuch zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Im Revisionsverfahren wurde dieses Urteil vom BGH aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an eine andere Instanz zurückverwiesen: Eine für eine Verurteilung erforderliche vorsätzliche(!) Rechtsbeugung XE "Rechtsbeugung"  könne ihm nicht nachgewiesen werden. Rehse wurde in diesem erneuten Verfahren nach der Vorgabe des BGH skandalös verständnisvoll freigesprochen. Ein erneuter Revisionsantrag der StA erledigte sich biologisch durch den zwischenzeitlichen Tod des Angeklagten.

Nach diesem Urteil blieben alle anderen NS-Richter strafrechtlich unbehelligt. Man fühlte sich lange Jahre an die höchstrichterliche Rechtsprechung gebunden. Es setzte das ein, was als „kalte Amnestie XE "Amnestie, kalte" “ oder „Resozialisierung für NS-Richter XE "Resozialisierung für NS-Richter" “ bezeichnet wurde. 

Bei einem erneuten Anlauf 1984 wollte man einen Richter des Volksgerichtshofes im Alter von 82 Jahren vor ein bundesdeutsches Gericht stellen. Der entzog sich aber den irdischen Richtern durch Selbsttötung und stellte sich gleich der allerletzten Instanz.

Wegen der gewollten Versäumnisse der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz bei der verweigerten juristischen Bewältigung der durch Richter begange​nen nationalsozialistischen Unrechtstaten resümierte der langjährige Bundesverfassungsrichter Hirsch: "Es ist die große Schande der Nachkriegsju​stiz, dass sie es nicht fertig gebracht hat, einen einzigen Mörder in der Richterrobe zur Rechenschaft zu ziehen." Sie verließ sich lieber auf die "biologische Amnestie XE "Amnestie, biologische" " durch mehr als vier Jahrzehnte des Verdrängens und Vergessenwollens und ließ die Mörder in der Richterrobe unbehelligt wegsterben.

Deshalb warf Bonns ehemaliger Botschafter in Bukarest, M. Jovy, zur Zeit des verstärkten RAF‑Terrors die Frage auf: "Woher nehmen wir die morali​sche Rechtfertigung, Terroristen zu verurteilen, wenn die gnadenlosen Mordmaschinisten des Volksgerichtshofes und anderer NS‑Gerichte bei uns in Ruhe ihre Pensionen verzehren können?" ‑ womit er sicher nicht für eine Straflosigkeit terroristischer Gewalttaten plädieren wollte!

Trotz dieses Wissens um die untilgbare Schuld der deutschen Justiz in der schwärzesten Phase der neueren deutschen Geschichte weigerte sich bis 1984 jede Bundesregierung, ein Gesetz zur Annulierung der Volksgerichts​hof‑Urteile im Bundestag einzubringen. Sie können doch nicht mehrheitlich insgeheim mit der Meinung des ehemaligen Baden‑Württembergischen Mi​nisterpräsidenten Filbinger konform gegangen sein, der ‑ wegen eines von ihm als Marinerichter buchstäblich in den letzten Kriegstagen gefällten Todesurteiles in der Öffentlichkeit angegriffen ‑ ohne Gespür und Un​rechtsbewusstsein in beschämender sowohl menschlicher wie auch juristi​scher Inkompetenz gebarmt hatte: "Was damals Recht war, kann heute doch kein Unrecht sein."

Doch, es kann! Und Filbinger musste zurücktreten.

6.8 Die Geschichte der Justiz im Dritten Reich beweist, dass Juristen zu allem fähig sein können

Die Geschichte der Justiz im Dritten Reich beweist, dass selbst in moderner Zeit Juristen zu allem fähig sein können. Sie müssen nur die Fallstricke der Legalität durch teilweise absurde juristische Hilfskonstruktionen zu umgehen wissen. Aber dafür sind sie ja Juristen, die ihr Handwerk verstehen! Es bestätigte sich wieder einmal das böse Wort des Juristen Kurt Tucholsky: 

"Justiz hat nicht unbedingt etwas mit Gerechtigkeit zu tun!" 

Nur die Kenntnis unserer Geschichte, und das ist immer auch Justizgeschichte, hilft uns, dass sich Gleiches möglichst nicht wiederholen sollte - wie dann dennoch in der (Ex-)DDR, wo nur die Farbe von braun auf rot umgefärbt worden ist, ansonsten aber der Justizterror XE "Justizterror"  gegenüber der eigenen nicht systemkonformen Bevölkerung gleich geblieben war. Auch unter der SED-Diktatur XE "SED-Diktatur"  wurde das Strafrecht zur Disziplinierung und sogar Tötung politischer Gegner eingesetzt: In Dresden teilweise mit einem schon von den Nazis verwandten Fallbeil, in Leipzig durch einen Nahschuss in den Hinterkopf.
 

Für viele PDS-Mitglieder und Sympathisanten der SED-Nachfolgepartei ist das von ihnen teilweise bis heute geleugnete Wissen um den in seinen Unterdrückungsmechanismen gleichgearteten Justizterror der ehemaligen Staatspartei so schmerzlich, dass sie ihn nicht wahrhaben wollen. 

Wir müssen aber die Vergangenheit kennen und ihre Fakten akzeptieren, um die Zukunft bewältigen zu können! Diese Verpflichtung besteht für „Wessis“ wie „Ossis“ gleichermaßen, nur fällt sie für die Ostdeutschen, die das System der Diktatur des Proletariats begrüßt oder sich mit ihm wenigstens arrangiert hatten, bezüglich der letzten 50 Jahre schmerzhafter aus als für die meisten Westdeutschen.

6.9 Weder die Einhaltung des vorgeschriebenen Rechtsweges noch die Autorität der wissenschaftlichen Rechtslehre gewährleisten einen automa​tischen Schutz vor der moralischen Entwurzelung einer der Form nach in​takten Rechtsordnung und Rechtswissenschaft

Es ist nunmehr gesicherte historische Erfahrung, dass weder die Einhaltung des vorgeschriebenen Rechtsweges noch die Autorität der wissenschaftli​chen Rechtslehre einen automatischen Schutz vor der moralischen Ent​wurzelung einer der Form nach intakten Rechtsordnung und Rechtswis​senschaft bieten.

Sokrates (469 ‑ 399 v.Chr.) hatte schon die Frage gestellt:

"Glaubst Du, dass ein Staat, in dem die Urteile der Ge​richte keinen Anspruch auf Gültigkeit erheben können, vielmehr von einzelnen Personen abgeändert und außer Kraft gesetzt werden können, weiterbestehen kann oder nicht vielmehr zugrunde gehen muss?"

So ist es dann auch gekommen. Hitler selbst hatte es orakelhaft prophe​zeit: "Deutsches Volk, gib mir vier Jahre Zeit, und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen!" Damit hat er Recht behalten ‑ nur anders, als er es aus der von ihm immer wieder bemühten "Vorsehung" erkennen zu kön​nen glaubte. Nach vier Jahren herrschten schon die Gestapomethoden. Die 12 Jahre von 1933 ‑ 1945 genügten, dass die Deutschen der Bundesre​publik ‑ erst seit dem 3. Oktober 1990 wiedervereint ‑ 45 Jahre in einem Rumpf‑Deutschland leben mussten, Millionen Ost‑ und Sudetendeutscher aus ihrer Heimat vertrieben worden sind und 17 Millionen mitteldeutsche Landsleute in der (Ex‑)DDR bis 1989 ein kommunistisches Gewaltregime hatten erleiden müssen, das sich in vielen Praktiken zur Unterdrückung politischer Gegner und der Gängelung und notfalls auch Drangsalierung des eigenen Volkes nicht von der NS‑Diktatur unterschied ‑ wenn man mal von den Farben der Flaggen absah. Die wesentlichen Unterdrückungsme​chanismen waren Fleisch vom Fleische der Diktatur.

Und wieviel mehr Leid haben die Deutschen über andere Völker gebracht! Der von Hitler aus Rassenwahn mutwillig vom Zaune gebrochene Zweite Weltkrieg kostete ‑ alles andere Elend einmal unberücksichtigt gelassen ‑ rund 57 Millionen Menschen das Leben.

Eine ungefähre Kenntnis über die Stationen der "Machtergreifung" durch die Nazis und ihr scheinlegales Vorgehen hierbei sowie über die späteren Auswirkungen hiervon bis zur größten nationalen Katastrophe der deut​schen Geschichte, in die der Rattenfänger von Berlin (leider nicht mehr in einem Märchen) die sich durch die Bestimmungen des Versailler Diktatfrie​dens zur Beendigung des Ersten Weltkrieges gedemütigt gefühlt habenden Deutschen durch Verheißung neuer nationaler Größe gelockt hatte, sollte für Deutsche zum (rechts‑)historischen Minimalwissen gehören. Ohne die​ses Wissen ist ein tiefergehendes Verständnis der in bewusster Abkehr zu den rechtlichen Regelungen der Nazi‑Zeit nunmehr im Grundgesetz veran​kerten Grundsätze, politischen Institutionen und Verfahrensregelungen nicht möglich. Nur angetippt seien z.B. Gewaltenteilung, Grundrechte als subjektiv‑öffentliche Rechte, Föderalismus, Ewigkeitsgarantie, Stellung des Kanzlers und konstruktives Misstrauensvotum, Regelung der Minister​verantwortlichkeit, Rechtsweggarantie, Bundesverfassungsgericht, 5%​Klausel, Bundesversammlung und Stellung des Bundespräsidenten, ... .

Aber auch die (Ex‑)DDR sah ihre mehrfach neu konzipierte Verfassung als Antwort auf die geschichtlichen Erfahrungen u.a. während der NS‑Zeit. Seit ihrem Bestehen hatte die (Ex‑)DDR geradezu zwanghaft versucht, sich als Hort wahrer Demokratie und die Bundesrepublik als Alleinerbin des fa​schistischen Teiles der deutschen Vergangenheit darzustellen. Als Beleg hierfür konnte sie darauf verweisen, dass in der Bundesrepublik die straf​rechtliche Verfolgung von NS‑Verbrechern teilweise durch Verzögerungs​taktik verhindert worden ist ‑ besonders wenn es sich um NS‑Richter ge​handelt hatte.

Trotzdem war die verfassungsmäßige Antwort der "Antifaschisten" in der (Ex‑)DDR auf die NS‑Diktatur so ausgefallen, wie kein Demokrat den Ge​halt des Begriffes "Demokratie" definiert wissen möchte. Es war eine "volksdemokratische" Antwort, keine "demokratische". "An ihren Früch​ten sollt ihr sie erkennen." (Matthäus 7/16)

Zum Schluss noch eine Bitte – und (um mit Graf Archibald Douglas zu sprechen) Sie können meine Bitte versagen nicht, ich bin über dem Schreiben des diesem Auszug zu Grunde liegenden Manuskriptes ja worden alt: 

Wenn Sie nach der Lektüre dieses und vielleicht auch des anderen schon seit längerem im Toro-Verlag (Ahornstraße 14/ 22043 Hamburg) erschienenen Auszuges „Recht in der (Ex-)DDR“ Interesse am Erscheinen des (zur Zeit 440 DIN-A 4 mit Word in der Schriftgröße 10 geschriebenen) Buches „ Rechtskunde   Einführung in das Recht der Bundesrepublik Deutschland“ haben und sich als ernsthafter potentieller Käufer outen wollen, dann lassen Sie es bitte den Verlag oder mich über die (bei Verwendung von Outlook und des Explorers als Internetzugang durch einfachen Klick auf die nachfolgend in Anführungsstriche gesetzte) E-Mail-Adresse „Hans-Uwe.Scharnweber@web.de“ wissen, damit sich so abschätzen lässt, wie groß das Interesse für eine leider nicht irgendwie gesponserte und darum auf eigene Kosten vorfinanzierte Erstauflage sein könnte.

Wenn außerdem der heftige Wunsch nach einer CD mit den Texten meiner juristischen Publikationen oder Publikationsvorhaben, insbesondere des angesprochenen umfangreichen Buches und seines zweieiigen Zwillings „ Rechtskunde   Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland“ (zur Zeit 228 mit Word in der Schriftgröße 10 geschriebenen DIN-A 4 Seiten), in dem das Strafrecht für Lehrer und andere juristische Laien wie aufgeschlossene Interessierte aus anderen Berufssparten, angehende Schöffen, Studenten des Rechts hauptsächlich an Hand von Tötungs- und deren Begleitdelikten erklärt wird) bestehen sollte, weil dann über die Suchfunktion von Word nach Ihnen gerade wichtigen Begriffen und Namen gesucht worden könnte, dann lassen Sie es den Verlag oder mich bitte ebenfalls wissen.

Das wäre gut so!
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� Gesetze werden von dem zuständigen Organ der Le�gislative (Bundes� oder Landesparlament) erlassen. Rechtsverordnungen � die sind hier im Gegensatz zu Verwaltungsverordnungen, mit denen die Verwaltung ihren jeweiligen Geschäftsbereich regelt, gemeint � kommen gemäß Art. 80 GG dadurch zustande, daß die Legislative in einer Art Blan�koscheck der Exekutive nach dem "Näher�dran�Prinzip" die Vollmacht er�teilt, in ihrem Namen in einem nicht förmlichen Gesetzgebungsverfahren für einen genau umgrenzten, den Verwaltungserfahrungen nahen Teilbe�reich sachgerechte Regelungen zu treffen, die aber eine Allgemeingültigkeit wie Gesetze erlangen. Die Rechtsverordnungen sind damit als Rechtsnor�men zwar Gesetze im materiellen Sinn, weil sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen alle daran halten müssen, nicht aber im formellen Sinn, da sie nicht von der Legislative in einem formellen Gesetzgebungsverfah�ren gemäß Art. 76 ff und 82 GG mit 1., 2. und 3. Lesung beschlossen, und nicht vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt als Parlamentsgesetz verkündet worden sind. Der wichtigste Fall einer solchen Rechtsverordnung (VO) ist die auf Grund der gesetzlichen Ermächtigung des § 6 I Straßenverkehrsgesetz (StVG) vom Bundesgesetzgeber dem Bundesminister für Verkehr zur näheren Ausge�staltung übertragene Befugnis, eine Straßenverkehrs�Ordnung (StVO) zu erlassen. Bei notwendigen Änderungen braucht dann auch nicht der Ge�setzgeber in einem schleppenden förmlichen Gesetzgebungsverfahren zu reagieren, sondern das macht dann die Verwaltung ohne die formellen Ge�setzgebungsfesseln viel schneller.


� zitiert nach Focke, H./ Hohlbein, H. Stationen auf dem Weg zur Macht Hamburg 2. Aufl. 1983 S.761


� Nach "Im Namen des Deutschen Volkes/ Justiz und Nationalsozialis�mus/ Katalog zur Ausstellung des Bundesministers der Justiz, Köln 1989, S.61 





� Focke, H./ Hohlbein, H.: a.a.0. S. 87


� zitiert nach Focke, H./ Hohlbein, H.: a.a.0. S. 36 f.


� zitiert nach Focke, H./ Hohlbein, H.: a.a.0. S. 56 f.





� Der Nationalsozialismus Dokumente 1933-1945, Frankfurt 1957


� vgl. Gumbel: Vier Jahre politischer Mord ;nach: Im Namen des Deutschen Volkes Justiz und Nationalsozialismus / Katalog zur Ausstellung des Bun�desministers der Justiz, Köln 1989, S. 31 ff, 351





� zitiert nach: Hofer, W. a.a.O., S. 101 f 


�  Zitiert nach Ostendorf; Heribert: Politische Strafjustiz vor und nach 1945  in: Informationen für die politische Bildung Nr. 248 Kriminalität und Strafrecht   S. 20


�  Der 1961 mit Spencer Tracy, Burt Lancaster und Richard Widmark gedrehte Film „Das Urteil von Nürnberg“ stellt diesen Prozeß auch für uns Heutige immer noch packend dar.


�  Näheres in Beckert, Rudi: Die erste und letze Instanz. Schau- und Geheimprozesse vor dem Obersten Gericht   1995


Der Autor war bis zu seiner Entlassung 1990 selbst Oberrichter am Obersten Gericht der DDR





